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Zusammenfassung 
Die hochpathogene aviäre Influenza (HPAI) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche des Geflügels. In Deutsch-

land traten nennenswerte Ausbruchshäufungen der HPAI vom Subtyp H5 in den Jahren 2006/2007 (H5N1 

Klade 2.2), 2014/2015 (H5N8 Klade 2.3.4.4A) und 2016-2017 (H5N8/N5/N6 Klade 2.3.4.4B) auf.  

Ein überregionales Ausbruchsgeschehen von HPAIV des Subtyps H5N8 setzte in Geflügelbetrieben in Mittel- 

und Osteuropa um den Jahreswechsel 2019/2020 ein und besteht weiterhin fort. Ab dem 30. Dezember 2019 

bis dato (05.05.2020) meldeten Polen (n=35), die Slowakei (n=4), Ungarn (n=254), Rumänien (n=2), Deutsch-

land (n=5), die Ukraine (n=1), die Tschechische Republik (n=2), Bulgarien (n=8) sowie Saudi-Arabien (n=1) 

und Südafrika (n=1) insgesamt 311 Ausbrüche von HPAIV H5N8 in gehaltenen Vögeln. Vereinzelt wurden 

verendete Wildvögel in Polen (1 Habicht), Deutschland (1 Mäusebussard und 1 Blessgans) und Israel (1 Ha-

bichtsadler) im selben Zeitraum HPAIV H5N8 positiv getestet. Genetische Untersuchungen der HPAI-Viren 

dieser jüngsten Ausbrüche weisen auf einen Ersteintrag einer neu entstandenen Reassortante der Klade 

2.3.4.4B nach Europa im Dezember 2019 und auf eine enge genetische Verwandtschaft der Erreger der 

rezenten Ausbrüche hin. In Deutschland sind Ausbrüche mit dieser neuen H5N8-Reassortante bisher in einem 

Putenzuchtbetrieb in Niedersachsen (Landkreis Aurich) und einem Putenmastbetrieb in Sachsen-Anhalt (Bör-

dekreis), in zwei nicht-kommerziellen Kleinhaltungen in Baden-Württemberg (Hohenlohekreis) und Sachsen 

(Landkreis Leipzig) sowie in einem Tierpark in Sachsen (Landkreis Limbach-Oberfrohna) festgestellt worden. 

Darüber hinaus wurden zwei verendete Wildvögel (Blessgans in Brandenburg/Spree-Neiße und Mäusebussard 

in Sachsen/Leipzig) positiv auf H5N8 getestet. 

HPAI H5 verschiedener genetischer Linien zirkulieren nach wie vor in vielen Ländern Afrikas und Asiens. 

Bisher ist keiner der in Europa nachgewiesenen HPAIV H5N8 als Infektionserreger beim Menschen aufgefal-

len. Zusammenfassend wird das aktuelle Risiko für die Einschleppung und Verbreitung von HPAIV H5 in 

Hausgeflügelbestände in der Bundesrepublik Deutschland folgendermaßen bewertet: 

Oberste Priorität hat der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einem Eintrag und der möglichen weiteren 

Verbreitung von HPAIV-Infektionen. Hierzu müssen die Biosicherheitsmaßnahmen und Überwachungs- bzw. 

Abklärungsuntersuchungen konsequent eingehalten werden.  

Eine generelle Aufstallungspflicht für Geflügel wird derzeit nicht empfohlen, jedoch ist die Aufstallung eine 

wirksame Methode zur Verhinderung von Viruseinschleppungen aus der Wildvogelpopulation und kann in 

betroffenen Regionen auf der Grundlage einer örtlichen Risikobewertung in Betracht gezogen werden. Wei-

tere Empfehlungen finden sich in den einzelnen Kapiteln. 

Risiko des Eintrags von HPAIV H5 Risiko 

Einschleppung nach Deutschland durch  

illegale Einfuhr aus Drittländern bzw. illegales innergemeinschaftliches Verbringen mäßig 

legale Einfuhr aus Drittländern bzw. legales innergemeinschaftliches Verbringen  mäßig 

Personen- und Fahrzeugverkehr  mäßig 

Wildvögel gering 
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Summary 
 
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) is a notifiable animal disease of poultry. In Germany, noteworthy 

outbreaks of HPAI subtype H5 occurred in 2006/2007 (H5N1 clade 2.2), 2014/2015 (H5N8 clade 2.3.4.4A) 

and 2016-2017 (H5N8 / N5 / N6 clade 2.3.4.4B). A cluster of outbreaks of HPAIV subtype H5N8 started in 

poultry farms in Central and Eastern Europe around the turn of the year 2019/2020 and is continuing. From 

December 30, 2019 to date (05.05.2020), Poland (n = 35), Slovakia (n = 4), Hungary (n = 254), Romania (n = 

2), Germany (n = 5), Ukraine (n = 1), the Czech Republic (n = 2), Bulgaria (n = 8) as well as Saudi Arabia (n 

= 1) and South Africa (n = 1) reported a total of 311 outbreaks of HPAIV H5N8 in captive birds. In the same 

period, dead wild birds in Poland (1 hawk), Germany (1 common buzzard and 1 white-fronted goose) and 

Israel (1 hawk eagle) tested positive for HPAIV H5N8. Genetic studies of the HPAI viruses of these latest 

outbreaks indicate that a novel reassortant of clade 2.3.4.4B entered Europe in December 2019. In Germany, 

outbreaks with this novel H5N8 reassortant have hitherto been detected in a turkey farm in Lower Saxony 

(Aurich district) and a turkey fattening farm in Saxony-Anhalt (Bördekreis), in two non-commercial small 

holdings in Baden-Württemberg (Hohenlohekreis) and Saxony (district Leipzig) and in zoo in Saxony 

(Limbach-Oberfrohna district). In addition, two dead wild birds (a white-fronted goose in Brandenburg / 

Spree-Neiße and a common buzzard in Saxony / Leipzig) tested positive for H5N8. HPAI H5 of various genetic 

lines still circulate in many countries in Africa and Asia. So far, none of the HPAIV H5N8 detected in Europe 

have been noticed as a source of infection in humans. 

In summary, the risk for the introduction and spread of HPAIV H5 into domestic poultry holdings in Germany 

is assessed as follows: 

Entry risk assessment of HPAIV H5 Risk category 

Introduction into Germany by  

Illegal trade from third countries and European states moderate 

Legal trade from third countries and European states moderate 

persons and vehicle traffic  moderate 

Wild birds  low 
 

The top priority is to protect livestock poultry from entry and possible further spread of HPAIV infections. 

Therefore, farm biosecurity measures and monitoring must be strictly observed. A general requirement for 

keeping poultry indoors is currently not recommended; however, housing is an effective method to pre-

vent the introduction of virus from the wild bird population and can be considered as a measure in af-

fected regions based on a local risk assessment. Further recommendations can be found in the individual 

chapters (in German). 
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Hintergrundinformation 
Übersicht zur aktuellen HPAI-Situation (seit 30.12.2019) 
 
Ein überregionales Ausbruchsgeschehen von Hochpathogener Aviärer Influenza (HPAIV) des Subtyps H5N8 

setzte in Geflügelbetrieben in Mittel- und Osteuropa um den Jahreswechsel 2019/2020 ein und besteht 

weiterhin fort. Nachfolgend wird der chronologische Verlauf des aktuellen HPAI-Geschehens für Europa 

und Deutschland sowie die Entstehung seines Auslösers, das HPAIV H5N8 der Klade 2.3.4.4B, näher darge-

stellt.  

Europäische Union 

Zwischen dem 30. Dezember 2019 und 15. Januar 2020 meldete Polen der Kommission 12 HPAI H5N8-Aus-

brüche. Betroffen waren zunächst fünf große Putenhaltungen und eine Perlhuhnhaltung in Stary Uśmiców 

(Woiwodschaft Lublin) im Osten des Landes. Die Haltungen standen miteinander in direktem Kontakt (Pri-

märeintrag mit Sekundärausbrüchen). In den Putenhaltungen kam es zu sehr hoher Mortalität (z.T. 100%). 

Am 6. Januar 2020 wurde innerhalb des Restriktionsgebietes ein toter Habicht in einem Waldgebiet nahe 

der Stadt Stary Uśmiców positiv auf HPAI H5N8 getestet. Schließlich folgten weitere Meldungen zu HPAI 

H5N8-Ausbrüchen bei Großhaltungen mit Legehennen, Hausgänsen sowie Enten. Mittlerweile hat sich das 

Geschehen in ganz Polen ausgebreitet. Bis zum 05.05.2020 waren in Polen 35 kommerzielle Geflügelhaltun-

gen betroffen (Abb.1, Tabelle 1). In chronologischer Reihung meldeten folgende Länder HPAI H5N8-Ausbrü-

che: 

Am 10.01.2020 berichtete die Slowakei von einem HPAI H5N8-Ausbruch in einer Kleinhaltung mit 22 Legehen-

nen im Dorf Zbehy des Bezirks Nitra. Am 12.01.2020 und am 15.01.2020 bestätigte auch Ungarn je einen 

HPAI H5N8-Ausbruch in Tatabánya in einer Putenhaltung mit >53.000 Tieren und in einer Entenhaltung mit 

>100.000 Tieren in Debrecen/Hajdú-Bihar. Aus Rumänien erfolgte am 14.01.2020 die erste Meldung eines 

HPAI H5N8-Ausbruchs in einer Großhaltung mit knapp 20.000 Legehennen in Maramures im Nordwesten des 

Landes an der Grenze zu Ungarn. Am 20.01.2020 erfolgte der Nachweis von HPAIV H5N8 bei einer Blessgans 

(Anser albifrons) in Deutschland, nahe der polnischen Grenze im Landkreis Spree-Neiße und bei einer Ge-

flügelhaltung in der Ukraine. Mitte Februar folgten Ausbrüche bei Nutzgeflügel in der Tschechischen Repu-

blik, Deutschland und Bulgarien (in Bulgarien eine simultane Infektion mit HPAIV H5N2 und HPAIV H5N8). 

Mittlerweile verzeichnet die EU 309 Ausbrüche bei Nutzgeflügel mit über 3,7 Millionen Tierverlusten (Stand: 

05.05.2020). Weiterhin wurden EU-weit 3 Fälle bei Wildvögeln und 2 Ausbrüche in Zoos/Tierparks registriert 
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(Tabelle 1; Abb. 3). Am schwersten ist derzeit Ungarn betroffen, wo es seit Ende März zu 248 Sekundäraus-

brüchen in großen Wassergeflügelhaltungen in der Region Bács-Kiskun und Csongrád gekommen ist. Allein 

in Ungarn gibt es über 2 Millionen Verluste bei Geflügel.  

Abbildung 1: Bestätigte und in ADNS eingetragene HPAI H5N8-Ausbrüche bei Geflügel und Fälle bei Wildvögeln seit dem 
30.12.2019. (Stand: 05.05.2020). Symbole: Siehe Legende.  

 

Tabelle 1: Anzahl Ausbrüche/Fälle von HPAI H5N8 bei Hausgeflügel und Wild-/Zoovögeln in Europa und Deutschland seit 
dem 30.12.2019. Stand: 05.05.2020. Datenquelle: ADNS 

 Staat Geflügelhaltungen 
Anzahl/Tierverluste 

Wildvögel/Zoo  

Bulgarien 8/178.628 0/0 

Deutschland 4/30.770 2/1 

Polen 35/626.427 1/0 

Rumänien 2/41.461 0/0 

Slowakei 3/52 0/1 

Tschechische Republik 2/137.515 0/0 

Ukraine 1/98.000 0/0 

Ungarn 254/2.662.211 0/0 

Gesamtergebnis 309/3.775.064 3/2 
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Deutschland  

Die ersten Ausbrüche von HPAIV H5N8 in gehaltenen Vögeln erfolgten bei je einer gemischten Kleinhaltung 

im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg (07.02.2020) und im Landkreis Leipzig in Sachsen (13.02.2020). 

Kurze Zeit später wurde im Landkreis Leipzig ein tot aufgefundener Mäusebussard (Buteo buteo) positiv auf 

HPAIV H5N8 getestet (21.03.2020). Im Nachbarkreis (Landkreis Zwickau) stellte kurze Zeit später die Vete-

rinärbehörde eine HPAIV H5N8-Infektion bei einer gehaltenen Ente im Tierpark in Limbach-Oberfrohna fest. 

Aus dem gewerblichen Geflügelsektor wurde am 20.03.2020 der Ausbruch von HPAI H5N8 in einem Betrieb 

mit über 10.000 Putenelterntieren in der Gemeinde Dornum des Landkreises Aurich sowie in einer Puten-

haltung mit 20.000 Mastputen im Bördekreis (Sachsen-Anhalt, 31.03.) nachgewiesen. Nähere Informationen 

zum Vorkommen von HPAI H5N8 in Deutschland finden sich in Tabelle 2. 

Tabelle 2: Bestätigte Fälle von HPAIV H5N8 bei gehaltenen Vögeln und Wildvögeln in Deutschland (Stand: 05.05.2020). 

Bundesland Kreis Datum 
(2020) 

Tierart Haltungsart Anzahl Tiere 

Baden-Württemberg Hohenlohekreis 07.02. Huhn, Ente, Gans Mischbestand,  
nicht kommerziell 57 

Brandenburg Spree-Neiße 16.01. Blessgans Wildvogel 1 

Niedersachsen Aurich 20.03. Pute Zucht 10.579 

Sachsen Leipzig 13.03. Huhn, Ente Mischbestand,  
nicht kommerziell 44 

 Leipzig 21.03. Mäusebussard Wildvogel 1 

 Limbach-Oberfrohna 26.03. Ente Tierpark 1 

Sachsen-Anhalt Bördekreis 31.03. Pute Mast 20.087 

 

Eine Gesamtgenomanalyse der in Europa und in Deutschland aufgetretenen HPAIV H5N8-Viren zeigte zwar 

deren Zugehörigkeit zur Klade 2.3.4.4B, es handelt sich jedoch nicht um ein Aufflackern oder den Wieder-

eintrag einer älteren Viruslinie (z.B. aus der Epidemie 2016/2017). Vielmehr ist von einem Ersteintrag einer 

neu entstandenen Reassortante nach Europa auszugehen (EFSA, 2020). Reassortanten von aviären In-

fluenzaviren entstehen, wenn in einem infizierten Tier mehrere Virussub- oder Genotypen zeitgleich auf-

treten und bei ihrer Vermehrung Erbmaterial austauschen. Diese neue Reassortante enthält sechs Segmente 

einer Eurasischen/Asiatischen/Afrikanischen HPAIV H5N8-Reassortante und zwei Segmente von niedrig- 

pathogenen aviären Influenzaviren des Subtyps H3N8, welche unlängst in Zentral-Russland bei Wildvögeln 

nachgewiesen worden waren. Vermutlich ist diese Reassortante zwischen Juli und September 2020 entstan-

den (EFSA, 2020; King et al., 2020; s. auch Kapitel 4).  
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Epidemiologische Lage außerhalb Europas (seit Januar 2020) 

H5N8 2.3.4.4b:  

Am 03.02.2020 meldete Israel den Fund von HPAIV H5N8 in einem erkrankten Habichtsadler, der sich im 

Januar im Jordantal aufgehalten hatte. Einen Tag später meldete auch Saudi-Arabien einen HPAIV H5N8-

Ausbruch in einer Haltung mit über 400.000 Vögeln in der Nähe der Hauptstadt Riad. 

Aus Afrika meldete Südafrika HPAI H5N8 bei Straußen (FAO, 2020; EFSA 2020). 

Andere HPAI H5-Viren: 

HPAI H5N1 verschiedener Linien ist in Asien und einigen Ländern Afrikas (Klade 2.3.2.1C) wie z.B. in Ägypten 

(Klade 2.2.1.2) endemisch und führt dort immer wieder zu Ausbrüchen (Hassan et al., 2020, Fusade-Boyer 

et al., 2019). In Asien zirkulieren darüber hinaus weitere mit HPAIV H5N1 verwandte H5-Stämme verschie-

dener Linien, z.B. seit 2012 H5N2 (Klade 2.3.4.4) und seit kurzem auch HPAIV H5N5 in Taiwan, und weiterhin 

die zoonotische Variante (Klade 2.3.4.4C) des Subtyps H5N6 in China und Vietnam, die bereits auch im 

europäischen Teil Russlands bei einer Sturmmöwe nachgewiesen wurde (A/Sturmmöwe/Sara-

tow/1676/2018; Susloparov et al., 2019). In China wurde nahe der Grenze zu Kasachstan bei fünf Höcker-

schwänen (Cygnus olor) H5N6 einer neuen Reassortante und Klade (2.3.4.4H) nachgewiesen (EFSA, 2020; 

Abb. 2, Dreiecke). Abb. 4 zeigt die globale Verbreitung verschiedener HPAI-Viren seit dem 01. Januar 2020. 

Abbildung 2: HPAI H5-Ausbrüche bei Geflügel (Kreise) und Fälle bei Wildvögeln (Dreieck) seit dem 01.01.2020 (Stand: 
09.04.2020). Quelle: Empres-i. 
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Infektionen des Menschen mit HPAI H5-Viren 

Im Jahre 1997 wurde aus Hongkong erstmals über Todesfälle beim Menschen berichtet, die auf eine Infektion 

mit HPAIV H5N1 zurückzuführen waren (Yuen et al., 1998). Seither wurden weltweit vor allem in Asien und 

in Ägypten insgesamt 861 humane H5N1-Fälle dokumentiert, davon 455 mit letalem Ausgang (WHO, Februar 

2020). Die Meldungen sind seit 2016 stark rückläufig, so ist beispielsweise seit September 2017 nur ein 

einziger weiterer Fall von H5N1 bei Menschen dokumentiert worden. In fast allen Fällen ist der menschlichen 

Infektion ein enger Kontakt mit infiziertem Geflügel vorausgegangen. Eine nachhaltige Mensch-zu-Mensch-

Übertragung konnte bisher nicht nachgewiesen werden (Anderson et al., 2010). Während Infektionen des 

Menschen mit HPAIV H5N8, H5N6 und H5N5 der Klade 2.3.4.4a und b (asiatischen Ursprungs) bisher klinisch 

nicht auffällig geworden sind, infizierte HPAIV H5N6 (Klade 2.3.4.4c) mindestens 24 Menschen in Asien, von 

denen bisher 15 verstarben (WHO, 3 April 2020). Auch wenn eine Übertragung von potenziell zoonotischen 

aviären Influenzaviren auf den Menschen in Europa nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wird das 

Risiko hierfür als sehr gering eingestuft (EFSA, 2020). 

Niedrig pathogene aviäre Influenzaviren 

Auch außerhalb von HPAIV-Endemiegebieten kommt es gelegentlich zu einem Eintrag von niedrigpathogenen 

(low pathogen) aviären Influenzaviren (LPAIV) durch Wildvögel in Hausgeflügelbestände, wo sie auf eine 

große Zahl von empfänglichen Vögeln treffen, in denen sie sich stark vermehren können. Bei Influenzaviren 

der Subtypen H5 und H7 birgt dies die Gefahr der spontanen Mutation zu einer hochpathogenen Form. An-

zumerken ist, dass auch LPAIV anderer Subtypen wegen ihres virulenten Infektionsverlaufs – entweder bei 

Geflügel (H9) oder beim Menschen (H7N9 in China) – als Krankheitserreger in Erscheinung treten können 

(EFSA, 2020). Auf diese Viren wird in der vorliegenden Risikobewertung nicht weiter eingegangen. 
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Grundlagen der Risikobewertung 
 
Tabelle 3 gibt eine Übersicht über die in dieser Risikobewertung verwendeten Bewertungsstufen und ihre 

Interpretation. 

Tabelle 3: Begriffe und ihre Interpretation in qualitativen Risikobewertungen (OIE, 2004). 

Qualitativ  Interpretation 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist: 

Vernachlässigbar  keiner weiteren Betrachtung bedürftig 

Gering  liegt unterhalb des normalerweise oder im Mittel zu erwartenden Maßes 

Mäßig  normalerweise oder im Mittel zu erwarten 

Wahrscheinlich  vernünftigerweise zu erwarten 

Hoch  liegt über dem normalerweise oder im Mittel zu erwartenden Maß 

 

In Analogie zu Risikobewertungen der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen 

(FAO) wird zur Bewertung zusätzlich ein Unsicherheitsgrad verwendet (Tabelle 4): 

Tabelle 4: Begriffe und ihre Interpretation zur Bestimmung eines Unsicherheitsgrads. 

Qualitativ  Interpretation 

Der Unsicherheitsgrad ist: 

Gering  es gibt ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine Aussage  

oder Einschätzung unterstützen 

Mäßig  es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse und/oder vergleichbare Studien, 
die eine Aussage oder Einschätzung unterstützen 

Hoch  es gibt wenig wissenschaftliche Erkenntnisse, die eine Aussage oder Ein-
schätzung unterstützen 
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Gefahrenidentifizierung 
 
Als Gefahr (Hazard) werden in dieser Bewertung hochpathogene aviäre Influenzaviren der Subtypen H5Nx 

der Klade 2.3.4.4 und 2.3.2.1C bezeichnet (im Folgenden „HPAIV H5“). Der in der Volksrepublik China 

bei Menschen und Geflügel zirkulierende aviäre Influenzavirusstamm H7N9 wird in dieser Risikobewertung 

nicht berücksichtigt.  

Folgende Risiken werden nachfolgend in eigenen Kapiteln bewertet: 

Das Risiko 

1. der Einschleppung von HPAIV H5 durch illegale Einfuhr bzw. illegales, innergemeinschaftliches Verbrin-

gen von gehaltenen Vögeln, von Geflügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden 

tierischen Nebenprodukten aus Ländern, die von HPAIV H5 betroffen sind oder deren Status hinsichtlich 

des Vorkommens von HPAIV H5 unbekannt ist 

2. der Einschleppung von HPAIV H5 durch legale Einfuhr bzw. legales, innergemeinschaftliches Verbringen 

von gehaltenen Vögeln, von Geflügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tieri-

schen Nebenprodukten 

3. der Einschleppung von HPAIV H5 mittels Personenverkehres (kontaminierte Kleidung oder Schuhe) oder 

durch Fahrzeuge 

4. des Eintrags von HPAIV H5 durch Wildvögel in Geflügelbestände 

1. RISIKO der Einschleppung von HPAIV H5 durch illegale Einfuhr bzw. illega-
les, innergemeinschaftliches Verbringen von gehaltenen Vögeln, von Ge-
flügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tierischen 
Nebenprodukten aus Ländern, die von HPAIV H5 betroffen sind  
oder deren Status hinsichtlich des Vorkommens von HPAIV H5 unbekannt 
ist 

 
HINTERGRUND 
 
Das illegale Verbringen von gehaltenen Vögeln (Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer 

Arten i. S. des § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Geflügelpest-Verordnung, zu denen gezüchtete Ziervögel ebenso 

wie Wildfänge zählen), von Lebensmitteln, die vom Geflügel stammen, sowie von tierischen Nebenproduk-

ten, die von Vögeln stammen, wie beispielsweise Trophäen und Federn, stellt ein Risiko für die Einschlep-

pung von HPAIV H5 und von bisher in Europa noch nicht aufgetretenen, aber im asiatischen Raum zirkulie-

renden Influenzaviren dar (Gauthier-Clerc et al., 2007; Shibata et al., 2017). Dabei kann die 



 
Risikobewertung | Stand 05.05.2020 | 13 

Wahrscheinlichkeit der Einschleppung nach Deutschland schwer eingeschätzt werden, weil unbekannt ist, 

welches Ausmaß die illegale Einfuhr hat und ob damit eine Einschleppung von HPAIV H5 verbunden ist. Die 

bekannt gewordenen Fälle von HPAIV H5-Infektionen bei illegal eingeführten Vögeln in Taiwan, Österreich, 

Belgien und Großbritannien zeigten jedoch, dass vom Schmuggel mit exotischen Ziervögeln ein hohes Risiko 

ausgeht. Gemäß Entscheidung 2007/275/EG werden eingeführte Tiere und Erzeugnisse tierischen Ursprungs 

einer Veterinärkontrolle an den Grenzkontrollstellen unterzogen. Am Frankfurter Flughafen werden z.B. in 

Zusammenarbeit mit dem Zoll jährlich bis zu 60.000 Passagiere und circa 10.000 Tiere und Postpakete kon-

trolliert (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, HMUKLV 

2020).  

Auch innerhalb der EU kann es grundsätzlich zu illegalen Tiertransporten aus Restriktionsgebieten kommen. 

Der Umfang dieser illegalen Verbringungen kann schwer eingeschätzt werden, würde vermutlich allerdings 

in erster Linie Hobby- und Kleinhalter oder Züchter betreffen.  

Influenzaviren werden in Abhängigkeit von der Einwirkdauer im Allgemeinen bei Temperaturen über 50°C 

inaktiviert. Die Widerstandsfähigkeit des Virus ist auch von Schwankungen des pH-Wertes sowie von der 

Ionenzusammensetzung und -konzentration in den umgebenden Medien abhängig. Dabei kann das Virus in 

isotonen Salzlösungen bei neutralem pH-Wert und niedrigen Temperaturen über 100 Tage infektiös bleiben. 

Detergenzien zerstören die Infektiosität rasch, während sie in gekühlten und gefrorenen Erzeugnissen lange 

erhalten bleibt (Granoff & Webster, 1999; Shahid et al., 2009). Für den persönlichen Bedarf illegal einge-

führte zubereitet und ausreichend erhitzte Geflügelprodukte stellen keine Gefahr dar, da ein Erhitzen über 

50°C Influenza A-Viren schnell inaktiviert.  
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EINTRAGSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Eintragsabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko eines Eintrags von HPAIV H5 durch 

illegale Einfuhr von gehaltenen Vögeln, von Geflügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammen-

den tierischen Nebenprodukten ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Gehaltene Vögel, von Geflü-

gel stammende Lebensmit-

tel oder von Vögeln stam-

mende tierische 

Nebenprodukte in einem 

Drittland sind mit HPAIV H5 

infiziert. 

Für gehaltene Vögel, von Geflügel stammende Lebensmittel und von 

Vögeln stammende tierische Nebenprodukte aus den Ausbruchslän-

dern und endemisch infizierten Regionen außerhalb der EU besteht 

ein Risiko der Infektion bzw. Kontamination mit HPAIV H5N8, H5N1, 

H5N5, H5N6 oder anderen H5Nx-Subtypen. Insbesondere bei der Her-

kunft aus endemisch infizierten Ländern (Ägypten, einige Länder des 

südlichen Afrikas, Indonesien, Vietnam und die Volksrepublik China) 

besteht ein hohes Risiko. Ähnliches gilt für Indien aufgrund der un-

übersichtlichen Untersuchungs- und Meldelage sowie für Länder des 

Mittleren Ostens und Innerasiens. Das Risiko für Bedingung 1 wird 

aufgrund der Situation außerhalb Europas, speziell in Asien, West- 

und Südafrika, als hoch eingeschätzt. 

Da es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche handelt, müssen 

Fälle bei der OIE gemeldet werden. Obwohl im Meldesystem nicht 

alle Fälle erfasst sind, ist diese Bewertung aufgrund der guten Da-

tenlage mit einem geringen Unsicherheitsgrad behaftet. 

2. HPAIV H5 überlebt Lagerung 

und Transport nach 

Deutschland. 

Das Virus ist sehr resistent gegenüber niedrigen Temperaturen, je-

doch empfindlich gegenüber denaturierenden Agenzien (Granoff & 

Webster, 1999; Shahid et al., 2009) und Wärme (Kurmi et al., 2013). 

In frischen Wurstwaren und unbehandelten Geflügelprodukten sowie 

bei konfiszierten lebenden Greifvögeln und Exoten konnte vermeh-

rungsfähiges Virus nachgewiesen werden (Tumpey et al., 2002; Van 

Borm et al., 2005; EFSA, 2008; AGES, 2013; Shibata et al., 2017). 

Das Risiko für Bedingung 2 wird daher als wahrscheinlich einge-

schätzt. 

Da ausreichend wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, ist der Un-

sicherheitsgrad dieser Bewertung gering. 
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3. HPAIV H5–infizierte gehal-

tene Vögel, von Geflügel 

stammende Lebensmittel 

oder von Vögeln stammende 

tierische Nebenprodukte 

passieren unbemerkt die 

Grenzkontrolle. 

Im Rahmen von risikoorientierten Stichproben bei Reiseverkehrskon-

trollen am Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt kommt es regelmäßig 

zu Beanstandungen. Aufgrund der Daten muss davon ausgegangen 

werden, dass die illegale Einfuhr von unbehandeltem Geflügel und 

Geflügelprodukten nach Deutschland nicht selten ist, doch kann ihr 

quantitativer Umfang nur geschätzt werden. Dennoch ist zu beach-

ten, dass in der Vergangenheit auf Flughäfen in Taiwan, Österreich 

und Belgien geschmuggelte exotische Vögel beschlagnahmt wurden, 

die mit HPAIV H5N1 infiziert waren (AGES, 2013; Van Borm et al., 

2011; Alexander et al., 2010). Auch in Japan konnte bei konfiszier-

tem unbehandeltem Enten- und Hühnerfleisch, das überwiegend aus 

China illegal nach Japan eingeführt wurde, HPAIV H5N1, H5N6, H9N2 

und H1N2 isoliert werden (Shibata et al., 2017). Das Risiko für Be-

dingung 3 wird deshalb grundsätzlich als mäßig eingeschätzt. Auf-

grund des aktuellen Einreiseverbots (bis 15.5.2020) für Nicht-EU Bür-

ger ist jedoch dieses Risiko bis zur Aufhebung des Verbots auf 

vernachlässigbar eingeschätzt. 

Der Umfang des illegalen Handels mit infizierten Produkten ist un-

bekannt, so dass der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung hoch aus-

fällt. 

4. Gehaltene Vögel, von Geflü-

gel stammende Lebensmit-

tel oder von Vögeln stam-

mende tierische 

Nebenprodukte in einem 

EU-Mitgliedsstaat sind mit 

HPAIV H5 infiziert und ge-

langen nach Deutschland. 

Seit Anfang des Jahres 2020 haben acht europäische Staaten Ausbrü-

che von HPAI H5N8 bei Geflügel gemeldet. Nach Feststellung eines 

jeden Ausbruchs wurden Bekämpfungsmaßnahmen entsprechend 

den in der EU geltenden Vorschriften eingeleitet. Gemäß dem 

Durchführungsbeschluss (EU) 2020/574 der Kommission vom 24. Ap-

ril 2020 betreffende Maßnahmen zum Schutz vor Ausbrüchen der 

HPAI in bestimmten Mitgliedsstaaten wurden Restriktionsgebiete 

eingerichtet, aus denen lebendes Geflügel einschließlich Junglege-

hennen aus betroffenen Mitgliedsstaaten nicht, Eintagsküken und 

Bruteier nur unter Einhaltung strenger Regeln verbracht werden dür-

fen. Alle Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, den Ausbruch von HPAI 

bei Wildvögeln oder gehaltenen Vögeln der EU-Kommission zu mel-

den. Häufig werden zusätzliche Maßnahmen in Mitgliedsstaaten ge-

troffen, die besonders von Ausbrüchen betroffen sind. Ein illegales 
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Verbringen von lebendem Geflügel aus dem Restriktionsgebiet, der 

Schutz- oder Überwachungszone kann nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden. Das Risiko wird aufgrund der weiterhin andauernden Aus-

bruchsmeldungen aus Ungarn als mäßig eingestuft. Der Unsicher-

heitsgrad dieser Einschätzung ist mäßig.  

EXPOSITIONSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Expositionsabschätzung wird geprüft, wie groß im Falle eines Eintrags von illegal eingeführ-

ten gehaltenen Vögeln, von Geflügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tierischen 

Nebenprodukten das Risiko einer Exposition von Geflügel gegenüber einer Infektion mit HPAIV H5 ist.  

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel in Deutschland  

hat Kontakt zu HPAIV H5-infizier-

ten gehaltenen Vögeln oder  

zu kontaminierten von  

Geflügel stammenden  

Lebensmitteln oder zu kontami-

nierten von Vögeln stammenden 

tierischen Nebenprodukten. 

Die Wahrscheinlichkeit des Kontaktes von Geflügel zu infizierten 

gehaltenen Vögeln - insbesondere infiziertem Geflügel, von Ge-

flügel stammenden Lebensmitteln und/oder von Vögeln stam-

menden tierischen Nebenprodukten - kann der Höhe nach nicht 

bestimmt werden. Das Risiko für einen Kontakt von infiziertem 

Material oder Vögeln mit Geflügel aus einer Kleinhaltung wird als 

höher eingestuft als für gewerbliche Haltungen, in denen die Bi-

osicherheitsmaßnahmen in der Regel höher sind. Bei Letzteren 

wird das Risiko für Wassergeflügelbestände wiederum als höher 

eingestuft als für Puten- oder Hühnerhaltungen. Das Risiko für 

Bedingung 1 wird daher als mäßig eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist hoch, da es wenig 

verlässliche Daten zum Umfang des Kontaktes von infiziertem Ge-

flügel/infizierten Vögeln bzw. Geflügelprodukten mit Geflügel-

haltungen gibt. Wie sich bei drei HPAIV H5N1-Ausbrüchen in Bran-

denburg im Jahr 2007 zeigte, können aber aus einem Kontakt von 

Geflügel zu nicht oder unzureichend erhitztem Gewebe von 

HPAIV H5N1-infiziertem Geflügel Infektionen resultieren (Harder 

et al., 2009). 
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KONSEQUENZABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Konsequenzabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko schwerwiegender Folgen eines 

Eintrages von HPAIV H5 in eine Geflügelhaltung in Deutschland ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel aus einer Kleinhaltung 

in Deutschland wird mit HPAIV 

H5 infiziert. Es kommt zu ei-

nem Ausbruch der Geflügel-

pest in einer Kleinhaltung. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen inklusive Handelsrestriktionen, Ausbreitungs-

möglichkeit) wird als gering eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Erfahrungswerten mit Aus-

brüchen in Kleinhaltungen gibt.  

2. Geflügel aus einer kommerzi-

ellen Haltung in Deutschland 

wird mit HPAIV H5 infiziert. Es 

kommt zu einem Ausbruch der 

Geflügelpest in einer solchen 

Haltung in einer geflügeldich-

ten Region. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine kommerzielle Haltung in einer geflügeldichten Region 

wird als hoch eingeschätzt. Bei der HPAI H5N8-Epidemie in 

Deutschland (2016/2017) kam es im Landkreis Cloppenburg zu ei-

ner solchen Situation. Dort waren zahlreiche Putenbetriebe von 

Ausbrüchen, Tötungen und Sperrmaßnahmen betroffen. Ein er-

heblicher Teil der Ausbrüche stellte Sekundärausbrüche dar, d. 

h. es kam zur Verbreitung von Betrieb zu Betrieb (EFSA, 2017). 

Erreicht H5 einen Enten- oder Gänsebestand, so kann es zu sub-

klinischen Infektionen und einer unerkannten Verbreitung kom-

men. In der Vergangenheit sind HPAIV H5N1-infizierte Enten nicht 

nur zur Schlachtung, sondern auch in den Handel gelangt (Harder 

et al., 2009).  

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus der 

jüngsten Epidemie und den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 

Erfahrungswerten mit Ausbrüchen in kommerziellen Haltungen in 

geflügeldichten Regionen gibt.  
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RISIKOEINSCHÄTZUNG (Risk Statement) 
 
Das Risiko einer Einschleppung von HPAIV H5 aus Drittländern oder betroffenen Mitgliedsstaaten nach 

Deutschland über illegale Verbringungen von gehaltenen Vögeln oder Wildvögeln, einschließlich Ziervögeln, 

Trophäen, Federn, von Geflügel stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tierischen Ne-

benprodukten in eine Geflügelhaltung wird als mäßig eingeschätzt.  

Diese Bewertung ist mit einem mäßigen Unsicherheitsgrad behaftet, da keine flächendeckenden, alle Ein-

trittspforten für Drittlandverkehr wie Flughäfen, Häfen und Bahnhöfe abdeckende Stichprobenkontrollen 

durchgeführt werden. Daher ist das wahre Ausmaß der illegalen Einfuhr von Waren und von potenziell mit 

HPAIV behafteten Waren unbekannt.  

HANDLUNGSOPTIONEN 
 
▪ Durchführung von Kontrollen an Grenzkontrollstellen (Flug-, Bahn-, Schiff- und PKW-Reisende) 

▪ Eigendeklaration über mitgeführte Waren von Reisenden bei der Einreise aus Ausbruchsländern  

▪ Erhöhung von Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelhaltungen: Bezug von Tieren und Futter sicherer 

und bekannter Herkunft 

2. RISIKO der Einschleppung von HPAIV H5 durch legale Einfuhr bzw. legales 
innergemeinschaftliches Verbringen von gehaltenen Vögeln, von Geflügel 
stammenden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tierischen Ne-
benprodukten 

 
HINTERGRUND 
 
Die Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr und Durchfuhr von Tieren und 

Waren (BmTierSSchV) setzt unter anderem auch die Richtlinie 2009/158/EG des Rates um, die den innerge-

meinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie deren Einfuhr regelt. Demnach darf innergemein-

schaftlicher Handel mit Geflügel und Bruteiern nur durch zugelassene Betriebe erfolgen, die entsprechende 

tierseuchenhygienische Auflagen – insbesondere auch hinsichtlich der Aviären Influenza – erfüllen. Die Her-

kunft des Geflügels bzw. der Bruteier aus gesunden Geflügelbeständen, die keiner tierseuchenrechtlichen 

Maßnahme unterworfen sind, wird durch amtstierärztliche Überprüfung vor dem Versand bescheinigt. Ge-

flügel und Bruteier können nur dann in die EU eingeführt werden, wenn das jeweilige Herkunftsland gelistet 

ist, d. h. das Drittland für sein Territorium oder eindeutig benannte Teile davon garantiert, dass es sanitäre 

Bedingungen erfüllt, die den gemeinschaftlichen Vorschriften in der EU mindestens gleichwertig sind (Ver-

ordnung (EG) Nr. 798/2008, zuletzt geändert am 4.3.2020). Kontrollen des Food and Veterinary Office der 
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EU sind sowohl bei zugelassenen Betrieben der Gemeinschaft als auch bei zugelassenen Betrieben gelisteter 

Länder vorgesehen. In diesen Ländern muss darüber hinaus eine Anzeigepflicht für Geflügelpest und Newcas-

tle-Krankheit bestehen. Amtliche Gesundheitsbescheinigungen sind sowohl beim innergemeinschaftlichen 

Verbringen als auch beim Transport aus Drittländern mitzuführen. Für andere Vögel, die zu Handelszwecken 

eingeführt oder verbracht werden sollen, gelten entsprechende Regelungen gemäß der Richtlinie 

92/65/EWG bzw. der Verordnung (EG) Nr. 318/2007 für nicht unter die genannte Richtlinie fallende Einfuh-

ren von Vögeln. Darüber hinaus sind Maßnahmen zum Schutz gegen die HPAI im Zusammenhang mit der 

Einfuhr von Heimvögeln, die von ihren Besitzern aus Drittländern mitgeführt werden, gesondert in der Ent-

scheidung 2007/25/EG aufgeführt.  

Analog zu den Voraussetzungen für den Handel mit Geflügel gelten entsprechende spezifische Hygienevor-

schriften für mit Lebensmitteln tierischer Herkunft handelnde Betriebe, die ebenfalls durch die zuständige 

Veterinärbehörde zugelassen sein müssen (Verordnung (EG) Nr. 853/2004). Eine Listung der zugelassenen 

Betriebe ist ebenfalls vorgesehen (Verordnung (EG) Nr. 625/2017). Aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse 

tierischen Ursprungs müssen den für Gemeinschaftserzeugnisse geltenden Anforderungen entsprechen. Die 

Drittländer müssen analog zum Handel mit Geflügel gelistet sein. Mit der Richtlinie 2002/99/EG wurden die 

zuvor in verschiedenen Rechtsvorschriften enthaltenen tierseuchenrechtlichen Anforderungen zusammen-

geführt, harmonisiert und verschärft. Alle Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Erzeugnissen tierischen 

Ursprungs, d. h. die Primärproduktion, Verarbeitung, Beförderung, Lagerung und Abgabe an den Endver-

braucher einschließlich der lebenden zum Verzehr bestimmten Tiere werden erfasst.  

Spezifische Grundregeln wurden für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft ein-

geführten Tieren und Erzeugnissen festgelegt (Richtlinie 91/496/EWG bzw. Verordnung (EG) Nr. 625/2017). 

Entsprechende Verzeichnisse regeln darüber hinaus, welche Tiere und Erzeugnisse in welchem Umfang an 

den dafür zugelassenen Grenzkontrollstellen durch entsprechende Veterinärkontrollen zu überprüfen sind 

(Entscheidung 2007/275/EG). Die seitens der EU für die Lebensmitteleinfuhr vorgesehenen Maßnahmen, die 

außer tierseuchenrechtlichen auch verbraucherschutzrechtliche Überprüfungen einbeziehen, wurden mit 

der Lebensmitteleinfuhrverordnung in nationales Recht umgesetzt. Zur Sicherung der Einhaltung der Rege-

lungen für Sendungen, die für den persönlichen Verbrauch bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs ent-

halten, sind ebenfalls wirksame Kontrollen durch die zuständigen Behörden an den Orten des Eingangs in 

das Gebiet der Gemeinschaft in Zusammenarbeit mit Hafen- und Flughafenbetreibern und Betreibern ande-

rer Eingangsorte vorgesehen (Verordnung (EG) Nr. 206/2009). Die Anzeige der Ankunft ist für Tiere ebenso 

wie für Erzeugnisse tierischen Ursprungs und tierische Nebenprodukte vorgeschrieben. Letztere unterliegen 

gesonderten seuchenhygienischen Maßnahmen zur Vorbeugung der Einschleppung von Tierseuchenerregern 

durch innergemeinschaftliches Verbringen oder Einfuhr (Verordnung (EG Nr. 1069/2009, Verordnung (EU) 

Nr. 142/2011).  



 

 

Qualitative Risikobewertung zur Einschleppung sowie des Auftretens von hochpatho- 

genem aviären Influenzavirus H5 in Hausgeflügelbestände in der Bundesrepublik Deutsch-

land 

20 | Risikobewertung | Stand 05.05.2020 

Nach der EU-Verordnung 139/2013 dürfen keine wild gefangenen Vögel in die EU eingeführt werden. Erlaubt 

ist nur der Import von gezüchteten Vögeln aus bestimmten, von Landesbehörden zugelassenen und der EU-

Kommission gemeldeten Zuchtbetrieben bestimmter Drittländer oder Drittlandgebiete unter strengen Be-

dingungen und Kontrollen, die eine Untersuchung auf aviäre Influenza und Quarantänevorschriften einschlie-

ßen.  

Im Fall der Feststellung eines Ausbruchs von Infektionen mit HPAIV der Subtypen H5 oder H7 in einem Dritt-

land oder einem Mitgliedsstaat hat die ordnungsgemäße offizielle Bekanntmachung des Ausbruchs über die 

OIE bzw. EU eine unmittelbare Beschränkung bzw. ein Verbot des freien Handels- und Warenverkehrs aus 

dem betreffenden Herkunftsland bzw. der betreffenden Region zur Folge. Die Richtlinie 2005/94/EG des 

Rates vom 20.12.2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der aviären Influenza regelt die Be-

kämpfungsmaßnahmen bei Verdacht und Feststellung von Geflügelpest und anzeigepflichtiger niedrigpatho-

gener aviärer Influenza (H5 und H7 Subtypen) einschließlich der Errichtung von Schutz- und Überwachungs-

zonen. 

In der Folge der HPAI H5N8-Ausbrüche in einigen EU-Mitgliedsstaaten erging der Durchführungsbeschluss 

(EU) 2020/47 der Kommission über bestimmte Maßnahmen zum Schutz vor HPAIV in betroffenen Mitglieds-

staaten, zuletzt geändert am 24.04.2020 durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2020/574. Neben der Er-

richtung von Schutz- und Überwachungszonen sind die betroffenen Mitgliedsstaaten verpflichtet, ein groß-

räumiges Restriktionsgebiet einzurichten, aus dem Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und Bruteier 

nicht verbracht werden dürfen. Allerdings ist unter spezifischen Bedingungen der Versand von Eintagsküken 

und Bruteiern aufgrund des geringen Risikos der Ausbreitung der HPAI aus Schutz-, Überwachungszonen und 

Restriktionsgebieten möglich. Ein Eintrag von HPAIV H5 nach Deutschland über infizierte gehaltene Vögel, 

kontaminierte von Geflügel stammende Lebensmittel oder von Vögeln stammende tierische Nebenprodukte 

von Orten außerhalb eines Restriktionsgebiets während der Zeitspanne bis zur Entdeckung des Ausbruchs 

der HPAI H5 im Herkunftsland kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.  

Über das System TRACES werden für den innergemeinschaftlichen Handel mit Tieren oder tierischen Erzeug-

nissen von der zuständigen Behörde im Herkunftsmitgliedsstaat bzw. bei der Einfuhr aus Drittländern rele-

vante Informationen von der zuständigen Grenzkontrollstelle der zuständigen Behörde des Empfängermit-

gliedsstaats übermittelt (Entscheidung 2004/292/EG). Im Zeitraum vom 01.12.2019 bis 21.04.2020 wurden 

lediglich 2 Sendungen von Lebendgeflügel aus Drittländern über TRACES gemeldet. Dies betraf 3.700 Hühner 

aus Kanada. Im selben Zeitraum erfolgten insgesamt 16 Einfuhren von Bruteiern aus Brasilien (5.660 kg), 

und den Vereinigten Staaten (> 100.000 kg). Aus China wurden darüber hinaus Enten- und Wachteleier ein-

geführt. Im Rahmen des innergemeinschaftlichen Handels wurden zwischen dem 1.1.-21.4.2020 in knapp 

6.000 Transporten > 60 Millionen Lebendgeflügel nach Deutschland verbracht. Der Großteil verteilt sich auf 
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Hühner (60 Millionen) und Puten (2 Millionen), >10.000 Gänse, eine knappe Million Enten und 14.000 Perlhüh-

ner. Die meisten Hühner stammen aus den Niederlanden (48 Millionen) gefolgt von Dänemark mit 7 Millionen. 

Der höchste Anteil an Puten (knapp 1 Million) kommt aus Polen, gefolgt von den Niederlanden (>600.000), 

Frankreich (ca. 300.000) und Dänemark. Nach Deutschland verbrachte Enten haben ihren Ursprung überwie-

gend in den Niederlanden und Frankreich aber auch Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich (Ab-

frage TRACES am 21.4.2020).   

Zwar darf Geflügel nicht aus Geflügelpest-Restriktionsgebieten verbracht werden, dennoch könnten mittel-

bare Kontakte zwischen großen Geflügelbetrieben (Transportfahrzeuge, Personal …) das Virus auch nach 

Deutschland transportieren (s. auch Kapitel 3).  

EINTRAGSABSCHÄTZUNG 

Im Rahmen der Eintragsabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko eines Eintrags von HPAIV H5 durch 

legale Einfuhr bzw. legales innergemeinschaftliches Verbringen von gehaltenen Vögeln, von Geflügel stam-

menden Lebensmitteln oder von Vögeln stammenden tierischen Nebenprodukten ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Gehaltene Vögel, von Geflü-

gel stammende Lebensmit-

tel oder von Vögeln stam-

mende tierische 

Nebenprodukte sollen aus 

einem Land ausgeführt wer-

den, in dem HPAIV H5 be-

kanntlich zirkuliert.  

Über das System TRACES können Verbringungen von Lebendgeflügel, 

Vögeln, Geflügelprodukten und tierischen Nebenprodukten ein-

schließlich Geflügeldung aus Drittländern nach Deutschland nach-

vollzogen werden. Innerhalb der EU wird intensiv mit Geflügel ge-

handelt. Geflügeltransporte erfolgen durch die gesamte EU. Mit 

Stand vom 27. April 2020 meldeten Polen, Ungarn, Rumänien, 

Deutschland, die Slowakei, die Tschechische Republik, die Ukraine 

und Bulgarien 309 HPAIV H5N8 Ausbrüche in Hausgeflügelbeständen 

(Tabelle 1). Nach EU Durchführungsbeschluss (2020/47) dürfen aus 

Restriktionsgebieten der betroffenen Länder Geflügel inkl. Jungle-

gehennen nicht, sowie Eintagsküken und Bruteier nur unter strengen 

Auflagen verbracht werden. Das innergemeinschaftliche Verbringen 

von lebenden Vögeln und Geflügel kann bis zum Herkunftsbetrieb 

zurückverfolgt werden. Unter der Annahme, dass die tierseuchen-

rechtlichen Voraussetzungen, welche entsprechende Regelungen 

und Maßnahmen zur Verhütung, Überwachung und Bekämpfung von 

ansteckenden Tierkrankheiten und das Vorhandensein entsprechend 
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strukturierter Veterinärsysteme in den Herkunftsländern beinhal-

ten, vollständig erfüllt werden, wird das Risiko einer Einschleppung 

von HPAIV H5 über die legale Einfuhr bzw. das legale Verbringen 

grundsätzlich als gering eingestuft. Da trotz strenger Vorschriften 

für legale Einfuhren und Verbringungen nicht ausgeschlossen werden 

kann, dass diese Vorschriften und entsprechenden Abkommen immer 

befolgt werden (hoher Unsicherheitsgrad), erhöht sich das Risiko auf 

mäßig.  

2. Gehaltene Vögel, von Geflü-

gel stammende Lebensmit-

tel oder von Vögeln stam-

mende tierische 

Nebenprodukte, die uner-

kannt infiziert sind, werden 

aus betroffenen Mitglieds-

staaten ausgeführt. 

Eine Abfrage in TRACES zu Lebendgeflügelimporten aus EU Mitglieds-

staaten zeigte, dass zwischen dem 01.01.2020 und 21.04.2020 Ge-

flügel aus Polen (ca. 700 Transporte/>1 Million Puten und Hühner), 

Tschechische Republik (213 Sendungen/>700.000 Hühner, Enten, Pu-

ten und Gänse), Ungarn (97 Sendungen/360.000), Slowakei (7 Sen-

dungen mit >50.000 Hühnern) (außerhalb von Restriktionsgebieten) 

nach Deutschland verbracht wurden. Es ist jedoch davon auszuge-

hen, dass bei Hühnern, Puten und Perlhühnern eine Infektion mit 

HPAIV H5 immer klinisch in Erscheinung tritt und die Letalität annä-

hernd 100% erreichen kann. Damit kann ein HPAI-Geschehen in einer 

großen Geflügelhaltung mit galliformen Geflügel (Hühnern, Puten 

oder Perlhühnern) nicht unerkannt bleiben. Die Inkubationszeit bei 

hochempfänglichen Vögeln wie Galliformes (Hühner, Puten, 

Perlhühner) beträgt für HPAIV H5N8 1 - 3 Tage, die Herdeninkubati-

onszeit etwa 3 - 7 Tage. Auch Embryonen der Bruteier von Hühnern, 

Puten und Perlhühnern würden absterben und somit Hinweise auf 

eine Infektion liefern. Experimentelle Studien zeigten jedoch, dass 

Legehennen bis zum Tag ihres Todes in der Folge einer HPAIV-Infek-

tion Eier legen und der Ei-Inhalt HPAIV-positiv sein kann (Kilany et 

al., 2010). Auch wurde HPAIV von der Schale von Enteneiern nach 

natürlicher Infektion der Elterntiere isoliert (Li et al., 2006). Die 

aktuellen HPAI H5N8 Ausbrüche betreffen auch eine Vielzahl von 

Wassergeflügelbeständen, insbesondere in Ungarn, Polen und Bulga-

rien. Das Geschehen in Ungarn mit über 250 Ausbrüchen in Wasser-

geflügelbeständen ist besonders gravierend. Fallbeispiele und tier-

experimentelle Studien haben gezeigt, dass domestiziertes 
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Wassergeflügel HPAIV-Infektionen ohne auffällige Krankheitsanzei-

chen durchlaufen können (Grund et al., 2018). Durch das Ausmaß 

und die Dynamik des Geschehens wächst die Gefahr, dass Tiere ver-

bracht werden, bevor die erforderlichen Handelsrestriktionen erlas-

sen wurden bzw. wirksam geworden sind.  Das Risiko einer Ein-

schleppung von HPAIV H5 über die legale Einfuhr von unerkannt 

infiziertem Geflügel bzw. vom Geflügel stammenden Lebensmitteln 

aus Mitgliedsstaaten, in denen HPAI Ausbrüche gemeldet werden, 

wird daher als mäßig eingestuft.  

Da der Umfang von potenziell unerkannt infiziertem Geflügel bzw. 

von Geflügel stammenden Produkten oder von Vögeln stammenden 

tierischen Nebenprodukten unbekannt ist, ist der Unsicherheitsgrad 

dieser Bewertung hoch. 

EXPOSITIONSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Expositionsabschätzung wird geprüft, wie groß im Falle eines Eintrags von legal eingeführten 

bzw. legales innergemeinschaftliches Verbringen von gehaltenen Vögeln, von Geflügel stammenden Lebens-

mitteln oder von Vögeln stammenden tierischen Nebenprodukten das Risiko einer Exposition von Geflügel 

gegenüber einer Infektion mit HPAIV H5 ist.  

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel in Deutschland  

hat Kontakt zu HPAIV H5-infizier-

ten gehaltenen Vögeln oder  

zu HPAIV H5-kontaminierten von  

Geflügel stammenden Lebensmit-

teln oder zu HPAIV H5-kontami-

nierten von Vögeln stammenden 

tierischen Nebenprodukten. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass über den legalen Handel bezogenes 

infiziertes Geflügel, von Geflügel stammende Lebensmittel 

und/oder von Vögeln stammende tierische Nebenprodukte in 

Kontakt mit in Deutschland gehaltenem Geflügel kommt, kann 

der Höhe nach nicht bestimmt werden. Das Risiko für einen Kon-

takt von infiziertem Material oder infizierten Vögeln mit Geflügel 

aus einer Kleinhaltung wird höher eingestuft als für kommerzielle 

Haltungen, in denen die Biosicherheitsmaßnahmen generell hö-

her angesetzt sind. Bei Letzteren wird das Risiko für Wasserge-

flügelbestände wiederum als höher eingestuft als für Puten- oder 

Hühnerhaltungen. Transportbedingte Ausbrüche sind in der Ver-

gangenheit bei Wassergeflügel beschrieben worden (Guinat et 
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al., 2020) und könnten darin begründet sein, dass infizierte, aber 

klinisch unauffällige Enten und/oder Gänse zu einem Zeitpunkt 

transportiert wurden, wenn anfängliche Bestandsmortalitäten 

noch nicht auffällig waren. Nach einer TRACES Abfrage am 

21.04.2020 ist Wassergeflügel seit dem 01.01.2020 aus der be-

troffenen Region nur aus der Tschechischen Republik (ca. 

140.000 Enten und Gänse) und Polen (ca. 10.000 Gänse) nach 

Deutschland verbracht worden. Das Risiko für Bedingung 1 wird 

daher als mäßig eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist mäßig, da es wenig 

verlässliche Daten zum Umfang des Kontaktes von infiziertem Ge-

flügel/infizierten Vögeln bzw. Geflügelprodukten aus dem lega-

len Handel mit Geflügelhaltungen gibt. Ein solcher Fall ist jedoch 

für HPAIV H5N1 in Deutschland beschrieben worden (Harder et 

al., 2009). 

 
KONSEQUENZABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Konsequenzabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko schwerwiegender Folgen eines 

Eintrages von HPAIV in eine Geflügelhaltung in Deutschland ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel aus einer Kleinhal-

tung in Deutschland wird mit 

HPAIV H5 infiziert. Es kommt  

zu einem Ausbruch der Geflü-

gelpest in einer Kleinhaltung. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine Kleinhaltung wird als gering eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Erfahrungswerten mit Aus-

brüchen in Kleinhaltungen gibt.  

2. Geflügel aus einer kommerzi-

ellen Haltung in Deutschland 

wird mit HPAIV H5 infiziert. Es 

kommt zu einem Ausbruch der 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine kommerzielle Haltung in einer geflügeldichten Region 

wird als hoch eingeschätzt. Bei der HPAI H5N8-Epidemie in 

Deutschland (2016/2017) kam es im Landkreis Cloppenburg zu ei-

ner solchen Situation. Dort waren zahlreiche Putenbetriebe von 
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Geflügelpest in einer kommer-

ziellen Haltung in einer geflü-

geldichten Region. 

Ausbrüchen, Tötungen und Sperrmaßnahmen betroffen. Ein er-

heblicher Teil der Ausbrüche stellte Sekundärausbrüche dar, d. 

h. es kam zur Verbreitung von Betrieb zu Betrieb (EFSA, 2017). 

Erreicht H5 einen Enten- oder Gänsebestand, kann es zu subkli-

nischen Infektionen und einer unerkannten Verbreitung kommen. 

In der Vergangenheit sind HPAIV H5N1-infizierte Enten nicht nur 

zur Schlachtung, sondern auch in den Handel gelangt (Harder et 

al., 2009).  

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus der 

jüngsten Epidemie und den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 

Erfahrungswerten mit Ausbrüchen in kommerziellen Haltungen in 

geflügeldichten Regionen gibt.  

RISIKOEINSCHÄTZUNG (Risk Statement) 
 
Das Risiko einer Einschleppung von HPAIV H5 aus Drittländern oder betroffenen Mitgliedsstaaten nach 

Deutschland bzw. innerhalb Deutschlands über legale Verbringungen von Geflügel wird aufgrund der in Polen 

und Ungarn massiven und andauernden HPAI H5N8 Ausbrüche in Geflügelhaltungen, von Geflügelverbringun-

gen nach Deutschland und der Möglichkeit von unerkannten Infektionen bei Wassergeflügel als mäßig ein-

geschätzt.  

Diese Bewertung ist mit einem mäßigen Unsicherheitsgrad behaftet. Zwar bestehen für legale Einfuhren 

und Verbringungen Vorschriften und Handelsabkommen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die-

sen Vorschriften und entsprechenden Abkommen weitgehend entsprochen wird. Allerdings ist der Umfang 

des Verbringens von unerkannt infiziertem Geflügel bzw. kontaminiertem Material nicht bekannt. 

HANDLUNGSOPTIONEN 
 
▪ Erhöhte Wachsamkeit für ein schnelles Erkennen von Verdachtsfällen bei Geflügel und unverzügliche 

Einleitung der diagnostischen Abklärung hinsichtlich HPAIV 

▪ Überprüfung der Durchführbarkeit der in den Krisenplänen für den Seuchenfall vorgesehenen Maßnah-

men und Aktualisierung der Pläne, soweit erforderlich 

▪ Europa- und deutschlandweite Stichprobenkontrollen bei Verbringung von Enten und Gänsen (virologi-

sche und serologische Untersuchungen) bzw. von Schlachtkörpern auf HPAIV 

▪ Beibehaltung und Verbesserung des Informationsangebots an Grenzkontrollstellen zur aktuellen Situa-

tion und zu den Einfuhrbestimmungen 
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▪ Verstärkte Durchführung risikobasierter Stichprobenkontrollen auf HPAIV von legal aus Drittländern ein-

geführten Vögeln  

▪ Verfolgungsuntersuchungen zu den Sendungen von Vögeln stammender Warengruppen aus betroffenen 

Ländern 

3. RISIKO der Einschleppung von HPAIV H5 in Hausgeflügelbestände in 
Deutschland mittels Personenverkehr (kontaminierte Kleidung oder 
Schuhe) oder durch Fahrzeuge  

 
HINTERGRUND 
 
Inhalation und orale Aufnahme gelten als Hauptübertragungswege von Vogel zu Vogel sowie zwischen Vögeln 

und Säugetieren. Das Virus bleibt in Vogelkot über längere Zeiträume vermehrungsfähig. Die Möglichkeit 

einer Übertragung mit Kleidung, Schuhen und Fahrzeugen, die mit virushaltigem Kot oder anderen Exkreten 

kontaminiert sind, gilt als gesichert (EFSA, 2008). Auch das Risiko einer Einschleppung von HPAIV H5 über 

kontaminierte Kleidung bzw. Schuhwerk oder Fahrzeuge im Reiseverkehr ist grundsätzlich gegeben.  

Durch die gemeinsame Nutzung von Gerätschaften, Fahrzeugen, Kadavertonnen und Personal können In-

fluenzaviren sehr leicht von Geflügelbestand zu Geflügelbestand sowie innerhalb von Beständen von Stall 

zu Stall verbreitet werden (EFSA, 2017). In diesem Zusammenhang ist auch die Ausfuhr von Geflügel aus 

Deutschland in andere europäische Staaten (und in Drittländer) und damit einhergehend die mögliche Kon-

tamination von Fahrzeugen und Personal zu beleuchten. Seit dem 1.1.2020 wurden in knapp 14.000 Trans-

porten ca. 100 Millionen Stück Geflügel innergemeinschaftlich aus Deutschland in andere Mitgliedstaaten 

verbracht oder in Drittländer (Belarus, Aserbaidschan, Ägypten, Iran, Kanada, Russische Föderation, Ser-

bien, Thailand) ausgeführt. Der ganz überwiegende Teil fällt auf die Niederlande. Hierhin wurden allein 

etwa 70 Millionen Vögel verbracht. Jedoch ist auch ein beträchtlicher Teil (> 1.100 Sendungen mit ca.19 

Millionen Hühnern, Puten und Enten) nach Polen verbracht worden. Es ist bei diesen umfangreichen Ver-

bringungen nicht auszuschließen, dass Transportfahrzeuge mehrere Bestände anfahren und dadurch Perso-

nen oder das Fahrzeug kontaminiert werden.  

Für Personen im Flug-, Bahn- oder PKW-Verkehr ist es beispielsweise bei Kontamination der Kleidung mit 

feuchtem Geflügelkot möglich, vermehrungsfähige Erreger über Zeiträume von 36 Stunden (bei 37 °C) bis 

35 Tagen (bei 4 °C) mechanisch zu transportieren. Jedoch muss dabei berücksichtigt werden, dass sich der 

Feuchtigkeitsgehalt im Substrat in der Regel schnell reduziert, so dass es bei Körper- oder Zimmertempera-

tur zur Inaktivierung des Erregers durch Austrocknung kommt.  
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EINTRAGSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Eintragsabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko eines Eintrags von HPAIV H5 mittels 

Personenverkehr (kontaminierte Kleidung oder Schuhe) oder durch Fahrzeuge/Gegenstände ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Reisende aus aktuellen Epide-

mie oder Endemiegebieten 

hatten Kontakt mit infiziertem 

Geflügel (z. B. Geflügelmärkte) 

bzw. mit infiziertem Geflügel-

kot. 

Für Reisende aus Ausbruchsgebieten (Europa, Asien, Ägypten, 

West- und Südafrika, Naher Osten) wird das Risiko einer Ein-

schleppung von HPAIV H5 über kontaminierte Kleidung bzw. 

Schuhwerk – insbesondere im Hinblick auf Flugreisende – derzeit 

auch im Rahmen der durch die Corona-Pandemie eingeschränk-

ten Reisetätigkeit als vernachlässigbar eingestuft. Da nicht be-

stimmt werden kann, wie viele Reisende Kontakt zu infiziertem 

Geflügel hatten, ist dieser Bewertung ein hoher Unsicherheits-

grad zuzuordnen. 

2. Personen/Geräte/Fahrzeuge 

aus dem Geflügelsektor inner-

halb Europas hatten Kontakt 

mit infiziertem Geflügel bzw. 

Geflügelkot (z. B. Enten). 

Seit dem 30.12.2019 wird in Mittel- und Osteuropa eine Vielzahl 

von Ausbrüchen in großen Geflügelhaltungen gemeldet, zu denen 

Personal der Geflügelindustrie Kontakt hatte. Virus kann an Ge-

rätschaften, Fahrzeugen, Kleidung und Schuhwerk anhaften und 

bereits vor Bekanntwerden des Ausbruchs im Rahmen von EU-

weiten Verbringungen oder kleinräumigen Transporten verbreitet 

werden. Diese Transporte finden auch während der Corona-Pan-

demie weiterhin statt, eine Überquerung der Grenze durch Be-

rufspendler ist weiterhin zulässig. Das Risiko einer Kontamination 

von Kleidung/Schuhwerk/Fahrzeugen/Gerätschaften aus dem 

Geflügelsektor im EU-weiten Geflügel- oder Geflügelprodukt-

transport wird bei Einhaltung der erforderlichen Biosicherheits-

maßnahmen als mäßig eingestuft. Die hierzu vorliegenden Infor-

mationen sind jedoch nicht umfassend, deshalb ist der 

Unsicherheitsgrad der Einschätzung als hoch zu beurteilen. 
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EXPOSITIONSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Expositionsabschätzung wird geprüft, wie groß im Falle eines Eintrags von kontaminierter 

Kleidung/Schuhe oder Fahrzeuge das Risiko einer Exposition von Geflügel gegenüber einer Infektion mit 

HPAIV H5 ist.  

Bedingung Risikoabschätzung 

1. HPAIV H5 überdauert in der 
Umwelt und dient als Kontami-
nationsquelle 

Verschiedene Studien deuten auf eine geringe Tenazität von 

HPAIV H5 (meist H5N1) bei höheren Temperaturen hin. Während 

Influenzaviren bei etwa 4 °C längere Zeit vermehrungsfähig blei-

ben, reduziert sich dies bei 20 °C auf wenige Tage. Temperatu-

ren über 40 °C inaktivieren das Virus innerhalb von etwa 20 Stun-

den (Kurmi et al., 2013). Nach Angaben der DEFRA reduziert sich 

die Infektiosität des aktuellen HPAIV H5N8 in Vogelkot innerhalb 

eines Monats selbst bei 4 °C bis unterhalb der Ansteckungsgrenze 

(DEFRA, 2017). In Geflügelkot blieb HPAIV H5N1 bei einer Tem-

peratur von 25 °C für 1 - 4 Tage infektiös (Shortridge et al., 1998; 

Wood et al., 2010). Höhere Temperaturen über mehrere Tage 

führen zur beschleunigten Inaktivierung. Es konnte außerdem ge-

zeigt werden, dass HPAIV H5N1 auf Federn bei niedrigen Tempe-

raturen über mehrere Wochen infektiös bleibt (Yamamoto et al., 

2010). Auch die Luftfeuchtigkeit spielt bei der Tenazität eine 

große Rolle, wobei Trockenheit zu einer beschleunigten Inakti-

vierung in der Umwelt führt. Allerdings ist nicht bekannt, wie 

lange Influenzaviren in Kadavern vermehrungsfähig bleiben, die 

unentdeckt bleiben könnten. Aufgrund der klimatischen Bedin-

gungen mit kühleren Temperaturen und geringerer UV-Strahlung 

wird das Risiko eines längerfristigen Überdauerns von AIV in der 

Umwelt während der Herbst- und Wintermonate als etwas höher 

als im Frühjahr und Sommer, aber aufgrund der geringen Tenazi-

tät und basierend auf der derzeitigen Datenlage trotzdem wei-

terhin als gering eingestuft. Der Unsicherheitsgrad dieser Bewer-

tung ist aufgrund der Datenlage zur Tenazität von HPAI H5-Viren 

und der aktuellen Verbreitung eines HPAIV H5-Geschehens ge-

ring.  
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2. HPAIV H5-kontaminierte Perso-
nen (Kleidung bzw. Schuh-
werk) oder Fahrzeuge gelan-
gen in Geflügelstallungen bzw. 
auf Geflügel-haltendes Be-
triebsgelände und von dort 
mittelbar in die Stallungen. 

Aufgrund der in den deutschen kommerziellen Geflügelhaltungen 

getroffenen Biosicherheitsmaßnahmen (u.a. Desinfektionsschleu-

sen für Fahrzeuge und Schuhwerk, Quarantänebestimmungen für 

Mitarbeiter und Besucher) und der begrenzten Tenazität von In-

fluenzaviren wird das Expositionsrisiko generell als geringer ein-

gestuft als das Risiko für einen Kontakt von infiziertem Material 

oder infizierten Vögeln mit Geflügel in einer nicht-gewerblichen 

Kleinhaltung. Sobald ein Ausbruch gemeldet ist, müssen epide-

miologische Ausbruchsuntersuchungen eingeleitet werden, die 

ermitteln, was die Ursache des Ausbruchs sein könnte und wohin 

sich das Virus ausgebreitet haben könnte. Dazu werden alle Kon-

takte für die gesamte Zeit, in der die Präsenz des Virus in der 

Geflügelhaltung vermutet wird, ermittelt und nachverfolgt.  

In geflügeldichten Regionen ist von einem höheren Eintragsrisiko 

durch Verschleppung des Virus zwischen Geflügelhaltungen aus-

zugehen, vor allem dann, wenn Betriebe in unmittelbarer räum-

licher Nähe zu Ausbruchsbetrieben liegen und sich Gerätschaf-

ten, Fahrzeuge oder Kadavertonnen teilen oder wenn Personal 

verschiedene Geflügelbetriebe betreut (Ssematimba et al., 

2013). Zusammenfassend wird das Risiko aufgrund der Vielzahl 

von Ausbrüchen innerhalb des miteinander vernetzten europäi-

schen Geflügelsektor als mäßig eingestuft. 

Da die vorliegenden Informationen zum Risiko einer Einschlep-

pung von HPAIV des Subtyps H5 über Personen oder Fahr-

zeuge/Gerätschaft nicht umfassend sind, ist der Unsicherheits-

grad der Einschätzung als hoch zu bewerten. 

 
KONSEQUENZABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Konsequenzabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko schwerwiegender Folgen eines 

Eintrages von HPAIV in eine Geflügelhaltung in Deutschland ist. 
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Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel aus einer Kleinhal-

tung in Deutschland wird mit 

HPAIV H5 infiziert. Es kommt 

zu einem Ausbruch der Geflü-

gelpest in einer Kleinhaltung. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine Kleinhaltung wird als gering eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Erfahrungswerten mit Aus-

brüchen in Kleinhaltungen gibt.  

2. Geflügel aus einer kommerzi-

ellen Haltung in Deutschland 

wird mit HPAIV H5 infiziert. Es 

kommt zu einem Ausbruch der 

Geflügelpest in einer kommer-

ziellen Haltung in einer geflü-

geldichten Region. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine kommerzielle Haltung in einer geflügeldichten Region 

wird als hoch eingeschätzt. Bei der HPAI H5N8-Epidemie in 

Deutschland (2016/2017) kam es im Landkreis Cloppenburg zu ei-

ner solchen Situation. Dort waren zahlreiche Putenbetriebe von 

Ausbrüchen, Tötungen und Sperrmaßnahmen betroffen. Ein er-

heblicher Teil der Ausbrüche stellte Sekundärausbrüche dar, d. 

h. es kam zur Verbreitung von Betrieb zu Betrieb (EFSA, 2017). 

Erreicht H5 einen Enten- oder Gänsebestand, so kann es zu sub-

klinischen Infektionen und einer Verbreitung kommen. In der Ver-

gangenheit sind HPAIV H5N1-infizierte Enten nicht nur zur 

Schlachtung, sondern auch in den Handel gelangt (Harder et al., 

2009).  

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus der 

jüngsten Epidemie und den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 

Erfahrungswerten mit Ausbrüchen in kommerziellen Haltungen in 

geflügeldichten Regionen gibt. 

 

RISIKOEINSCHÄTZUNG (Risk Statement) 
 
Die Gefahr der Verschleppung der in Europa in bestimmten Regionen zirkulierenden H5-Stämme durch Per-

sonen bzw. Fahrzeuge, vor allem bei europaweit vernetzten Betrieben wird aufgrund der aktuellen Lage in 

Mittel- und Osteuropa als mäßig eingeschätzt.  
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Dahingegen wird die Gefahr der Einschleppung von neuen HPAIV H5-Virusstämmen über kontaminierte Klei-

dung oder Fahrzeuge, insbesondere durch Flugreisende aus Asien, dem Nahen Osten (einschließlich Ägyp-

ten), und Afrika südlich der Sahara, aber auch im Autoverkehr Reisende aus betroffenen europäischen Staa-

ten mit der Folge von Geflügelpestausbrüchen und deren schwerwiegenden wirtschaftlichen Konsequenzen 

derzeit als vernachlässigbar eingeschätzt.  

Der Unsicherheitsgrad der Risikoeinschätzung ist aufgrund der unzureichenden Datenlage hoch. 

HANDLUNGSOPTIONEN 
 
Oberste Priorität hat der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einem Eintrag und der möglichen weiteren 

Verbreitung von HPAIV Infektionen. Hierzu müssen die einschlägig empfohlenen Biosicherheitsmaßnahmen 

und Überwachungs- bzw. Abklärungsuntersuchungen konsequent eingehalten werden. Berücksichtigt werden 

müssen indirekte Eintragswege wie kontaminiertes Futter, Wasser oder verunreinigte Einstreu und Gegen-

stände (Schuhwerk, Schubkarren, Fahrzeuge usw.). Außerdem kommt der Reinigung und Desinfektion von 

Fahrzeugen und Geräten, besonders nach Tiertransporten aus betroffenen Regionen eine hohe Bedeutung 

zu. Zur Einhaltung von Grundregeln der Biosicherheit sind Geflügelhalter gesetzlich verpflichtet. Die Über-

prüfung, Optimierung und konsequente Umsetzung der Biosicherheitsmaßnahmen ist von höchster Bedeu-

tung.  

Dringende Handlungsoptionen sind: 

▪ Überprüfung, Optimierung und konsequente Umsetzung strenger Biosicherheitsmaßnahmen in Großbe-

trieben unter Nutzung verfügbarer Checklisten oder Online-Tools (z.B. https://risikoampel.uni-

vechta.de/plugins.php/aisurveyplugin/ai/survey?disease_id=1)  

▪ Umsetzung der Mindest-Biosicherheitsmaßnahmen in Kleinhaltungen (https://www.openagrar.de/serv-

lets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf) 

▪ Vermeidung von Kontakten zu Geflügelbetrieben, die sich in betroffenen Regionen befinden (und ggf. 

Einhaltung von Karenzzeiten, s.u.) 

▪ Tierärzte und andere Personen, die berufsmäßig Geflügelbestände besuchen, sollten eine Karenzzeit 

von mindestens 72 Stunden einhalten, nachdem sie einen Bestand betreten haben, in dem klinische 

Anzeichen darauf hindeuten, dass HPAI ausgebrochen sein könnte 

▪ Beschränkung von Fahrzeug- und Personenverkehr in Geflügelbeständen auf das unerlässliche Maß 

▪ Sorgfältige Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Gerätschaften, die aus betroffenen Regionen 

nach Deutschland verbracht werden bzw. innerhalb Deutschlands verkehren  

▪ Biosicherheitsvorkehrungen bei Bezug von Geflügel oder Futter aus betroffenen Mitgliedsstaaten über-

prüfen 

▪ Aufklärung von Personen, die in der deutschen Landwirtschaft tätig sind und in Länder reisen, in denen 

HPAI H5- oder H7-Subtypen vorkommen 

https://risikoampel.uni-vechta.de/plugins.php/aisurveyplugin/ai/survey?disease_id=1
https://risikoampel.uni-vechta.de/plugins.php/aisurveyplugin/ai/survey?disease_id=1
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
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Weitere mögliche Handlungsoptionen sind:  

▪ Diagnostische Überwachung von Wassergeflügelhaltungen (z.B. tägliche Sammeltupfer von verendeten 

Wassergeflügel, sogenanntes „bucket sampling“), um ein möglicherweise unerkanntes Zirkulieren von 

HPAIV frühzeitig festzustellen, 

▪ Eigendeklaration von Reisenden bei der Einreise aus Ausbruchsländern über mitgeführte Waren und zu 

möglichen Kontakten zu Geflügel innerhalb der letzten 7 Tage vor der Einreise.  

4. RISIKO des Eintrags von HPAIV H5 durch Wildvögel in Geflügelbestände  
 
HINTERGRUND 
 
Zur Entstehung der asiatischen HPAI H5Nx-Viren wurde bereits in der Einleitung dieser Risikobewertung und 

in der Risikobewertung von November 2017 (https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/o-

penagrar_derivate_00006669/HPAI_Risikobewertung_2017-11-08.pdf) ausführlich Stellung genommen. Un-

ter angegebenem Link sind auch Details zur Beteiligung von Wildvögeln während der 2016/2017 (Klade 

2.3.4.4B H5 Klade) Epidemie zu entnehmen.  

Eine Vielzahl von phylogeografischen Untersuchungen kombiniert mit Ergebnissen der Vogelzugforschung 

(Beringung, Telemetrie) über einen Zeitraum von ca. dreizehn Jahren sprechen für eine Verbreitung der 

Viren nicht nur durch den Geflügelhandel, sondern auch durch Wildvögel. Die entsprechenden wissenschaft-

lichen Belege wurden in einer Vielzahl von Publikationen veröffentlicht und spiegeln die weltweit führende 

wissenschaftliche Auffassung zur Verbreitung der Viren wider (Delassi et al., 2007; Zohari et al., 2008; Hars 

et al., 2008; Le Gall-Reculé et al., 2008; Globig et al., 2009; Savic et al., 2010; Goletic et al., 2010; Ottavi-

ani et al., 2010; Olsen et al., 2006; EFSA, 2008; Reperant et al., 2010; Sharshov et al., 2010; Gilbert und 

Pfeiffer, 2012; Lee et al., 2015; Marchenko et al., 2015; Verhagen et al., 2014; Kuiken et al., 2016; Lycett 

et al., 2016; Pohlmann et al., 2018; King et al., 2020; EFSA, 2020). 

Auch für die aktuellen HPAIV H5N8 Ausbrüche in Deutschland und anderen europäischen Staaten konnten 

phylogenetische Untersuchungen Hinweise zum Ursprung der Viren liefern. Analysen des viralen Genoms aus 

beiden Wildvogelfällen und fünf Ausbrüchen in Geflügelhaltungen in Deutschland im laufenden Jahr bestä-

tigen, dass Reassortierungsereignisse (Genomsegmentvermischung) verschiedener hoch- und niedrig patho-

gener aviärer Influenzaviren zur Entstehung der aktuellen Viren führten. Die in Deutschland neu aufgetre-

tenen HPAIV H5N8 sind Reassortanten aus HPAI H5N8-Viren der Klade 2.3.4.4B, die zwischen 2016 und 2019 

in Eurasien und Afrika zirkulierten. Diese Viren zeigten bislang kein zoonotisches Potenzial. Niedrig patho-

gene Viren (vermutlich H3N8 Viren, die im Jahr 2018 aus wilden Wasservögeln/Limikolen in Russland isoliert 

wurden) wurden als zweiter Reassortierungspartner identifiziert (Abb. 3). Die HPAI H5N8-Viren aller fünf 
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aktuellen Ausbrüche in Deutschland sind mit den Viren der in Mittel- und Osteuropa aufgetretenen Ausbrüche 

sehr eng verwandt. Sie repräsentieren einen neuen Genotyp, der erstmalig im Rahmen dieser Ausbrüche 

detektiert wurde (King et al., 2020). Eine Ausnahme scheint für die Ausbrüche in Bulgarien zu bestehen. 

Hier erbrachte die phylogenetische Analyse der simultan zirkulierenden HPAI H5N8 und H5N2 Viren eine 

enge Verwandtschaft der HA und NA-Segmente mit Viren, die 2018-19 (HPAIV H5N8 Klade 2.3.4.4B) bzw. 

2009-2010 (LPAIV H6N2) in Bulgarien kursierten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Reassortierung basierend auf Volllängen Sequenzierung von AIVs, die vor 

2019 bei Wildvögeln gefunden wurden (obere schematische Virendarstellungen) und dem neuen HPAIV H5N8, welches 

2020 erstmalig in Deutschland aufgetreten ist (untere schematische Virusdarstellung). Quelle: King et al., 2020. 

https://doi.org/10.3390/v12030281  

Der Vogelzug verläuft sehr komplex, witterungs- und artspezifisch. Generell weichen die im westlichen Teil 

Nord-Eurasiens brütenden Wasservögel der winterlichen Kälte in Richtung Süden bzw. Westen aus, um eis-

freie Gewässer zu erreichen, in deren Umgebung ausreichende Nahrungsgründe vorhanden sind. Daher sind 

in vielen Teilen Deutschlands gut geeignete Rast- bzw. Überwinterungsräume für eine große Zahl von Was-

servögeln aus Skandinavien, dem Baltikum und dem nördlichen und westlichen Russland, zum Teil sogar aus 

Sibirien (u. a. Singschwan, Zwergschwan, Ringelgans, Reiherente, Tafelente, Gänsesäger) vorhanden (Ab-

bildung 9). Das spätsommerliche bzw. herbstliche Auftreten von Zugvögeln in Deutschland erfolgt artspezi-

fisch gestaffelt. Die Zugvogelarten, die bereits im Juli und August aus Entfernungen über 1.000 km hier 

ankommen, gehören fast ausschließlich zur Gruppe der Limikolen (Watvögel). Im Gegensatz zur Situation in 

https://doi.org/10.3390/v12030281
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den USA sind Limikolen in Europa bislang nicht als epidemiologisch bedeutsames Reservoir oder als Überträ-

ger aviärer Influenzaviren in Erscheinung getreten. Die primär als Überträger für aviäre Influenzaviren in 

Betracht kommenden Wasservögel der Ordnung Anseriformes erreichen Deutschland erst im Laufe des Sep-

tembers (Gründelenten wie z. B. die Stockente) und im Oktober (Tauchenten wie z. B. die Reiherente). 

Nordische Wildgänse (Blässgans, Saatgans, Ringel- und Weißwangengans) und Schwäne (Singschwan, Zwerg-

schwan) treffen je nach geografischer Herkunft erstmals zwischen Mitte Oktober und Mitte November ein 

(Bairlein et al., 2014).  

Der herbstliche Vogelzug in Deutschland läuft nicht in jedem Jahr identisch ab, sondern kann sich in Abhän-

gigkeit von verschiedenen Faktoren, insbesondere witterungsbedingt, unterschiedlich gestalten. Wasservö-

gel bewegen und sammeln sich entlang der 0°C Temperaturgleiche und weichen Kälteeinbrüchen meist in 

südwestlicher Richtung aus (Reperant et al., 2010).  Bei vielen Wasservogelarten gehören so genannte Käl-

tefluchten zum normalen Zugverhalten. Der Winter 2019/2020 war in Europa ungewöhnlich mild, was auch 

Einfluss auf Zugvogelbewegungen hatte. Im Vergleich zu vergangenen Jahren sind während niederländischer 

Gänsezählungen in der Periode 2017-2019 im Oktober viel weniger Gänse (v.a. Tundrasaatgans und Bless-

gans) erfasst worden als in vorherigen Perioden. Zugbewegungen wurden im geringeren Umfang festgestellt.  

Es ist anzunehmen, dass die spätere Ankunft in den Niederlanden und im Westen Deutschlands vor allem 

durch einen längeren Aufenthalt in Zwischenrastgebieten bedingt wird, wie z. B. im Osten Deutschlands oder 

im Baltikum (Zugvogel-Newsletter, 2019).   

Die europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde (European Food Safety Authority, EFSA) vermutet, dass das 

neue HPAIV H5N8 Virus, welches Ende 2019/Anfang 2020 in Europa im Rahmen der Ausbruchsuntersuchungen 

charakterisiert wurde, während des Sommers in Wildvögeln in Asien entstand und dann während des herbst-

lichen Vogelzugs erstmalig nach Osteuropa eingetragen wurde (EFSA, 2020). Die milden Temperaturen wäh-

rend der Monate November bis Dezember 2019 in russischen Mausergebieten von Wasservogelarten, die ihre 

Zugroute nach Europa haben, könnten die Ursache dafür sein, dass das Virus erst verspätet mit den Zugvö-

geln nach Europa gelangt ist und dann auch auf Mittel- und Osteuropa beschränkt blieb (EFSA, 2020).   

Bisher gibt es jedoch nur insgesamt nur drei Meldungen von HPAIV H5N8 Nachweisen bei Wildvögeln in Eu-

ropa; allerdings ist aktuell nicht bekannt, in welchem Umfang dort tote oder lebende Vögel untersucht 

werden. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass aufgrund der massiven HPAI H5N8 Epidemie in den Jahren 

2016-2018 in Europa davon auszugehen ist, dass der Teil der Wasservogelpopulation, der eine Infektion 

überlebt hat, eine Immunität aufweist, die zwar eine erneute Infektion nicht verhindert, aber die Erkran-

kung mildert (Köthe et al., 2020). Damit ist nicht auszuschließen, dass bei einem Neueintrag von HPAIV 

H5N8 das Virus in einer teil-immune Population unter Umständen unentdeckt bei Wasservögeln zirkuliert. 
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Somit könnten infizierte Wasservögel Virus ausscheiden und Geflügelbetriebe indirekt gefährden, ohne dabei 

durch erhöhte Mortalitäten aufzufallen.  

Stichprobenartig wurden zwischen 01. Dezember 2019 und 23. April 2020 in 14 Bundesländern Deutschlands 

1.454 Wildvögel auf HPAIV-Infektionen untersucht. Innerhalb dieses Probenkontingentes stammten nur 258 

(< 20%) Proben von tot gefundenen Vögeln (überwiegend Enten- und Greifvögel), was eine geringe Wasser-

vogel-Mortalität in diesem Winter widerspiegelt. In zwei Fällen (Blessgans im Landkreis Spree-Neiße/Bran-

denburg und Mäusebussard in Frohburg/Sachsen) wurde HPAIV H5N8 Genom im Probenmaterial gefunden 

(Tabelle 5). In Proben von erlegten Wasservögeln (n=464) bzw. gesund erscheinenden Vögeln (n=652) wurde 

HPAI H5N8 nicht nachgewiesen. Sporadisch sind niedrig pathogene Influenzaviren der Subtypen charakteri-

siert worden (Tabelle 2). Der Umfang dieser Untersuchungen mag jedoch nicht ausreichend sein, um eine 

niedrige Prävalenz in klinisch gesund erscheinenden Wasservögeln aufzudecken.  

Tabelle 5: Untersuchung von Wildvögeln auf aviäre Influenza in Deutschland zwischen Dezember 2019 und April 2020. 
(Quelle: FLI, AI-DB. Stand: 23.04.2020, 13:00 Uhr) 
 
Bundesland Ge-

samt 
M-PCR 

pos. neg. 
 

H5 
pos. neg. 

 

H-Subtyp Pathogenität 
HPAI LPAI 

 

Schleswig – 
Holstein 

274 3 265 
 

0 3 
 

H11N9  
 

0 0 
 

Hamburg  23 0 23 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Niedersachsen 174 3 171 
 

1 2 
 

H7N7, H10N7, 
H5N3 

0 3 
 

Nordrhein – 
Westfalen 

211 3 208 
 

0 3 
 

H6N8 0 3 
 

Hessen 216 1 215 
 

0 1 
 

Nicht H7/H5 0 3 
 

Rheinland – 
Pfalz 

5 0 5 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Baden – Würt-
temberg 

321 0 321 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Bayern 72 2 70 
 

0 2 
 

H1N1 
 

0 2 
 

Berlin  17 0 17 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Brandenburg  29 1 28 
 

1 0 
 

H5N8 1 0 
 

Mecklenburg - 
Vorpommern 

13 0 13 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Sachsen  46 1 45 
 

1 0 
 

H5N8 1 0 
 

Sachsen –  
Anhalt 

12 0 12 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Thüringen  41 0 40 
 

0 0 
 

 0 0 
 

Summe: 1454 14 1433 
 

3 6 
 

 1 1 
 

 
 
Allerdings kann umgekehrt auch die Wildvogelpopulation in der Nähe von Ausbruchsbetrieben gefährdet 

werden, wenn in den betroffenen Betrieben trotz schneller Maßnahmen ein Virusaustrag in die Umwelt nicht 

ausgeschlossen werden kann. Hierdurch infizierte Wildvögel könnten das Virus in andere Regionen verbrei-

ten. Hierbei muss auch an sogenannte „Brückenspezies“ gedacht werden, die zwischen verschiedenen Ha-

bitaten (Geflügelhaltungen, Wasservogelreviere) pendeln (Krähen, Möwen, einige Singvogelarten). In dem 

https://ai-db.fli.de/Reports/RecordViewer.aspx?blandfilter=1&t=v&m=hrest&bl=01


 

 

Qualitative Risikobewertung zur Einschleppung sowie des Auftretens von hochpatho- 

genem aviären Influenzavirus H5 in Hausgeflügelbestände in der Bundesrepublik Deutsch-

land 

36 | Risikobewertung | Stand 05.05.2020 

Zusammenhang ist auffällig, dass kurz nach der Meldung eines der ersten Ausbrüche in Polen sowie im Land-

kreis Leipzig je ein infizierter Greifvogel (Habicht, Mäusebussard) tot gefunden wurde. Aasfressende Greif-

vögel gelten als besonders empfänglich für eine klinisch-neurologische Ausprägung von Krankheitssympto-

men und dienen daher als Art Indikator für ein Ausbruchsgeschehen in der Nähe ihres Fundortes im Falle 

ihres Verendens. In diesen Fällen, in denen ein Zusammenhang zwischen Ausbruch im Hausgeflügel und den 

verendeten Greifvögeln zu bestehen scheint, kann nicht klar bestimmt werden, woran sich die Greifvögel 

infizierten, an infiziertem Geflügel oder an einer unbekannten Wildvogelquelle (EFSA, 2020).   

In jedem Fall muss von einer geringen Virus-Prävalenz bei Wildvögeln, ggf. in geografischen Clustern, aus-

gegangen werden, da die Eintragsursache für alle diesjährigen HPAI H5N8-Ausbrüche in Deutschland durch 

einen indirekten oder im Falle der Kleinhaltungen und des Tierparks sogar direkten Wildvogeleintrag ver-

mutet wird (persönliche Mitteilung FLI; TSN, Lageberichte). 

EINTRAGSABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Eintragsabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko eines Eintrags und Zirkulierens von 

HPAIV H5 nach und in Deutschland durch Wildvögel ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Zirkulieren von HPAIV H5Nx 

Klade 2.3.4.4b in der Wildvo-

gelpopulation in Deutschland. 

Die in einem zeitlichen und räumlichen Kontext stehenden Infek-

tionen von HPAI H5N8 bei einem Mäusebussard und Hühnern einer 

Kleinhaltung im Landkreis Leipzig sowie bei einer Ente im Tier-

park im Landkreis Zwickau könnten ein Hinweis auf ein vermehr-

tes, unerkanntes Zirkulieren des Erregers in der Wildvogelpopu-

lation dieser Region sein. Die im Hohenlohekreis betroffene 

Kleinhaltung hatte direkten Zugang zu einem Gewässer, welches 

von Wildenten genutzt wird. Beide in Deutschland betroffenen 

Putenbetriebe liegen jeweils in unmittelbarer Nähe von Gewäs-

sern, auf denen sich Wasservögel aufhielten. Ein indirekter (im 

Falle der Putenbetriebe) oder direkter Eintrag (im Falle der 

Kleinbetriebe und des Tierparks) durch Wildvögel wird als wahr-

scheinlichste Ursache vermutet. Dennoch ist bei Untersuchungen 

gesunder Wildvögel kein HPAI H5 Virus gefunden worden, auch 

unter 258 Totfunden wurde nur in zwei Fällen HPAIV H5 nachge-

wiesen. Demzufolge ist die tatsächliche Prävalenz in der Wildvo-
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gelpopulation nicht bekannt und aufgrund der geringen Untersu-

chungen auch ihres möglichen Umfangs nicht ermittelbar. Mit 

dem Frühjahrsvogelzug lösen sich die hohen Wasservogeldichten 

auf. Durch die wärmeren Temperaturen und die starke UV-Strah-

lung während des April-Junis werden die in der Umwelt vorhan-

denen Influenzaviren schneller inaktiviert. Aufgrund des milden 

Winters 2019/2020 ist der Heimzug vieler Wasser-, Schreit- und 

Watvogelarten, insbesondere Gänse, Enten, Schwäne, Möwen, 

Kraniche und Kiebitze bald abgeschlossen. Auch spätziehende Vo-

gelarten, wie z.B. Kuckuck, Schwalben und andere Passeriformes 

(Sperlingsvögel) haben bereits ihre Winterquartiere in Afrika ver-

lassen und Europa erreicht (Eurobirdportal-Abfrage am 

25.04.2020). In den folgenden Wochen sind Wanderbewegungen 

innerhalb Europas aus westlichen und südwestlichen in östliche 

und nordöstliche Richtungen in geringem Umfang und nur noch 

abschließend zu erwarten. Mit der Auflösung von Wildvogel-An-

sammlungen ist davon auszugehen, dass auch die aviäre In-

fluenza-Saison bald beendet sein wird (Verhagen et al., 2014). 

Das Risiko des Zirkulierens von HPAIV H5 in der Wildvogelpopula-

tion wird als gering eingestuft. Da die Datenlage zu Wildvogel-

untersuchungen unzureichend ist, ist diese Bewertung mit einem 

hohen Unsicherheitsgrad behaftet. 

2. Wildvögel tragen HPAIV H5 aus 

anderen europäischen Staaten 

(insbesondere Osteuropa) nach 

Deutschland ein. 

Seit Ende Dezember 2019 gibt es vermehrte Meldungen von HPAIV 

H5N8 bei Geflügel in Mittel- und Osteuropa. Ungarn und Polen 

sind von einer Serie von HPAIV H5N8-Ausbrüchen besonders stark 

betroffen. Bei Kontakt zwischen infiziertem Wassergeflügel (vor 

allem Enten und Gänse in Freilandhaltung) und wilden Wasservö-

geln (vor allem Stockente, Graugans, Möwen) kann es erneut zu 

HPAIV H5-Einträgen in Wildvogelpopulationen kommen, die dann 

aufgrund des weitgehend abgeschlossenen Vogelzugs eher lokal 

beschränkt bleiben. Dennoch muss davon ausgegangen werden, 

dass die Mobilität der infizierten Wildenten und –gänse häufig 

nicht unbedingt eingeschränkt ist, so dass diese möglicherweise 

trotz einer bestehenden Infektion mobil bleiben und das Virus 
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auch in andere Gebiete eintragen können. Für Deutschland ist ein 

solches Szenario kleinräumig bei grenznahen Ausbrüchen, bei-

spielsweise Polen, vorstellbar. Da jedoch das Brutgeschäft der 

Wasservögel beginnt, was eher heimlich erfolgt, vereinzeln sich 

die Wasservögel, und Vogelansammlungen lösen sich auf (mit 

Ausnahme von nicht-brütenden Wasservögeln). Das Risiko eines 

Eintrags von HPAIV H5 durch Wildvögel aus anderen europäischen 

Staaten nach Deutschland wird daher insgesamt als gering einge-

stuft.  

Da die derzeitige HPAIV H5-Prävalenz von Wildvögeln wegen der 

unzureichenden Untersuchungszahlen in den betroffenen europä-

ischen Staaten nicht bekannt ist, ist der Unsicherheitsgrad hoch. 

3. Wildvögel tragen HPAIV H5Nx 

der Kladen 2.3.4.4b oder an-

derer Kladen aus Südeu-

ropa/Afrika nach Deutschland 

ein. 

In Südeuropa ist ein HPAIV H5N8-Geschehen derzeit nicht be-

kannt. HPAIV H5N8 verschiedener Kladen zirkulieren in Ägypten, 

möglicherweise auch in Nigeria und anderen Ländern Afrikas. 

Theoretisch ist ein Eintrag durch Wildvögel über den Frühjahrs-

zug denkbar. Die aktuelle Reassortante in Europa mit Genomseg-

menten aus einem HPAIV H5N8 aus Westafrika gibt Anlass zur 

Vermutung, dass ein afrikanisches H5N8 Virus nach Asien ge-

langte (King et al., 2020, EFSA, 2020). Derzeit erreichen aus Af-

rika die spätziehenden Singvögel Europa, der Vogelzug von Was-

servögeln und Limikolen bzw. Möwenvögeln aus Afrika sollte 

bereits abgeschlossen sein. Zum Teil befinden sich Störche auf 

dem Zug aus Afrika. Da jedoch HPAIV H5N8 nur sehr selten bei 

klinisch gesund erscheinenden Sing- oder Schreitvögel nachge-

wiesen wurde, wird das Risiko eines Eintrags von neuen HPAI 

H5Nx-Viren als gering eingestuft. Der Unsicherheitsgrad dieser 

Bewertung ist hoch.  

Da über den Vogelzug sowie der Empfänglichkeit von HPAIV-infi-

zierten Vogelordnungen viel bekannt ist, ist der Unsicherheits-

grad dieser Bewertung gering.  

 
EXPOSITIONSABSCHÄTZUNG 
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Im Rahmen der Expositionsabschätzung wird geprüft, wie groß im Falle eines Eintrags von HPAIV H5 das 

Risiko einer Exposition von Geflügel gegenüber infizierten Wildvögeln ist.  

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Der Eintrag von HPAIV erfolgt 

durch Einflug eines infizierten 

Wildvogels in eine Geflügel-

haltung. 

Die Wahrscheinlichkeit des direkten Kontaktes von Geflügel zu 

HPAIV H5-infizierten Wildvögeln hängt von den in den Geflügel-

haltungen getroffenen Biosicherheitsmaßnahmen ab. Bei strikter 

Einhaltung der in kommerziellen Geflügelhaltungen geforderten 

Biosicherheitsmaßnahmen ist ein direkter Kontakt von Wildvö-

geln mit Geflügel nahezu ausgeschlossen. Bei Freiland- und Aus-

laufhaltungen, insbesondere in der Nähe von Sammel- und Rast-

plätzen, ist das Expositionsrisiko allerdings höher als in Betrieben 

mit geschlossener Stallhaltung. Dies gilt insbesondere, wenn in 

der Nähe Feuchtgebiete oder abgeerntete Getreide- oder Mais-

felder liegen, vor allem während der Winter-, späten Sommer- 

und Herbstmonate. Ein bedeutender Risikofaktor ist der Zugang 

von gehaltenen Vögeln zu offenen Wasserflächen, die auch von 

wilden Wasservögeln genutzt werden. Hier ist das Risiko einer 

Übertragung von Viren oder anderen Erregern hoch. Auch Biogas-

anlagen auf den Betrieben können durch offene Silageanschnitte 

wilde Wasservögel anlocken. Im Zuge der HPAI-Epidemie 

2016/2017 wurde kein Fall einer Infektion von kleinen Singvögeln 

(Sperlingen, Finken, Drosseln) bekannt, insofern wird das ganz-

jährige Vorkommen von Singvögeln wie Sperlingen oder das sai-

sonbedingte Auftreten von Schwalben an oder in Stallungen als 

unbedenklich eingeschätzt. Die Rolle von so genannten Brücken-

spezies (z. B. Möwen, Krähen) bei der Übertragung von HPAIV H5 

in Geflügelbestände ist jedoch unklar. Da sie sich über die Auf-

nahme von Aas von infizierten Vögeln anstecken, ist die Gefähr-

dung durch diese Spezies gerade dann gegeben, wenn in der Nähe 

HPAIV bei Wasservögeln aufgetreten ist oder Räumungsarbeiten 

von Geflügelhaltungen erfolgt sind. Durch die geringen Konzent-

rationen von rastendenden und überwinternden Wasservögeln 

wird das Risiko eines direkten Kontaktes von Geflügel mit einem 
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infizierten Wildvogel als gering eingeschätzt. Da der Umfang von 

Kontakten zwischen Geflügel und Wildvögeln als auch die wahre 

Prävalenz von HPAIV in der Wildvogelpopulation unbekannt ist, 

ist diese Bewertung mit einem mäßigen Unsicherheitsgrad be-

haftet. 

2. Der Eintrag von HPAIV erfolgt 

durch indirekten Eintrag durch 

virus-kontaminiertes Material 

in eine Geflügelhaltung 

Wenn Biosicherheitslücken in Geflügelhaltungen vorliegen, ist 

von einem erhöhten Risiko eines indirekten Eintrags z. B. über 

kontaminiertes Schuhwerk oder Kleidung auszugehen, wenn die 

Virusbelastung in der Umwelt hoch ist. Eine besondere Bedeu-

tung als Risikofaktor spielt die Einstreu, wenn sie regelmäßig mit 

beispielsweise Stroh erfolgt, welches von Feldern stammt, auf 

denen Wasservogelansammlungen vorkommen. Mit steigenden 

Temperaturen und UV-Strahlung reduziert sich die Infektiosität 

allerdings. Da derzeit kein epidemisches Geschehen bei Wildvö-

geln bekannt ist, wird das Risiko eines indirekten Eintrags von 

HPAIV in Geflügelhaltungen aktuell als gering eingeschätzt. 

Diese Bewertung ist mit einem hohen Unsicherheitsgrad behaf-

tet. 

KONSEQUENZABSCHÄTZUNG 
 
Im Rahmen der Konsequenzabschätzung wird geprüft, wie groß das Risiko schwerwiegender Folgen eines 

Eintrages von HPAIV in eine Geflügelhaltung in Deutschland ist. 

Bedingung Risikoabschätzung 

1. Geflügel aus einer Kleinhal-

tung in Deutschland wird mit 

HPAIV H5 infiziert. Es kommt 

zu einem Ausbruch der Geflü-

gelpest in einer Kleinhaltung. 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 

in eine Kleinhaltung wird als gering eingeschätzt. 

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Erfahrungswerten mit Aus-

brüchen in Kleinhaltungen gibt.  

2. Geflügel aus einer kommerzi-

ellen Haltung in Deutschland 

wird mit HPAIV H5 infiziert. Es 

Das Risiko schwerwiegender Folgen (Bestandstötung, Bekämp-

fungsmaßnahmen, Ausbreitungsmöglichkeit) nach einem Eintrag 
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kommt zu einem Ausbruch der 

Geflügelpest in einer kommer-

ziellen Haltung in einer geflü-

geldichten Region. 

in eine kommerzielle Haltung in einer geflügeldichten Region 

wird als hoch eingeschätzt. Bei der HPAI H5N8-Epidemie in 

Deutschland (2016/2017) kam es im Landkreis Cloppenburg zu ei-

ner solchen Situation. Dort waren zahlreiche Putenbetriebe von 

Ausbrüchen, Tötungen und Sperrmaßnahmen betroffen. Ein er-

heblicher Teil der Ausbrüche stellte Sekundärausbrüche dar, d. 

h. es kam zur Verbreitung von Betrieb zu Betrieb (EFSA, 2017). 

Erreicht H5 einen Enten- oder Gänsebestand, so kann es zu sub-

klinischen Infektionen und einer Verbreitung kommen. In der Ver-

gangenheit sind HPAIV H5N1-infizierte Enten nicht nur zur 

Schlachtung, sondern auch in den Handel gelangt (Harder et al., 

2009).  

Der Unsicherheitsgrad dieser Bewertung ist gering, da es aus der 

jüngsten Epidemie und den vergangenen Jahren eine Vielzahl von 

Erfahrungswerten mit Ausbrüchen in kommerziellen Haltungen in 

geflügeldichten Regionen gibt. 

RISIKOEINSCHÄTZUNG (Risk Statement) 
 
Das Risiko eines Eintrags durch Wildvögel in Nutzgeflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Ein-

richtungen in Deutschland durch direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel wird 

als gering eingestuft. Der Unsicherheitsgrad der Risikoeinschätzung ist aufgrund der unzureichenden Daten-

lage zur derzeitigen Prävalenz bei Wildvögeln mäßig.  
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HANDLUNGSOPTIONEN 
 
Oberste Priorität hat der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einem Eintrag und der möglichen weiteren 

Verbreitung von HPAIV Infektionen. Hierzu müssen die einschlägig empfohlenen Biosicherheitsmaßnahmen 

und Überwachungs- bzw. Abklärungsuntersuchungen konsequent eingehalten werden. Die Errichtung einer 

funktionierenden physischen Barriere zwischen den Habitaten von wilden Wasservögeln (z.B. Gewässer, Fel-

der, auf denen sich Gänse, Enten oder Schwäne sammeln) und den Geflügelhaltungen ist dabei wesentlich. 

Berücksichtigt werden müssen auch indirekte Eintragswege wie kontaminiertes Futter, Wasser oder verun-

reinigte Einstreu und Gegenstände (Schuhwerk, Schubkarren, Fahrzeuge usw.). Zur Einhaltung von Grund-

regeln der Biosicherheit sind Geflügelhalter gesetzlich verpflichtet.  

Eine generelle Aufstallungspflicht für Geflügel wird derzeit nicht empfohlen, jedoch ist die Aufstallung eine 

wirksame Methode zur Verhinderung von Viruseinschleppungen und kann in betroffenen Regionen auf der 

Grundlage einer örtlichen Risikobewertung in Betracht gezogen werden. Die gemeinsame Nutzung von Was-

serflächen durch wildlebende Wasservögel (Enten, Schwänen und Gänsen) und Nutzgeflügel birgt ein hohes 

Risiko der Viruseinschleppung. Daher sind Biosicherheitsvorkehrungen in Freilandhaltungen unbedingt ein-

zuhalten. Geflügelhalter sollten sich darüber entsprechend informieren (s.u.). 

Aufgrund der Bedeutung der Untersuchung von Wildvögeln für eine aussagekräftige Risikobewertung, aus 

der praktikable und akzeptable Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der aviären Influenza abgeleitet 

werden können, sollte das Wildvogelmonitoring und die Untersuchung von Wassergeflügelbeständen, insbe-

sondere in Freilandhaltung, verstärkt werden, um eine bessere Datengrundlage zu erhalten. Auch die zeit-

nahe und vollständige Meldung der Untersuchungsergebnisse der Länder in die Datenbank ist in diesem Zu-

sammenhang von großer Bedeutung. 

Weiterhin sollte gelten:  

▪ Effektive Unterbindung von Kontaktmöglichkeiten zwischen wilden Wasservögeln und Geflügel, ggf. 

durch risikobasierte Einschränkung der Freilandhaltung (Aufstallung) von Geflügel (z. B. an bestehenden 

HPAIV H5-Fundorten)  

▪ Überprüfung, Optimierung und konsequente Umsetzung strenger Biosicherheitsmaßnahmen in Großbe-

trieben unter Nutzung verfügbarer Checklisten (https://risikoampel.uni-vechta.de/plugins.php/aisur-

veyplugin/ai/survey?disease_id=1) 

▪ Umsetzung der Mindest-Biosicherheitsmaßnahmen in Kleinhaltungen (https://www.openagrar.de/serv-

lets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf),   

zoologischen Gärten, Tierparks und –heimen, entsprechend der Geflügelpest Schutzverordnung 

(https://www.gesetze-im-internet.de/geflpestschv/) 

https://risikoampel.uni-vechta.de/plugins.php/aisurveyplugin/ai/survey?disease_id=1
https://risikoampel.uni-vechta.de/plugins.php/aisurveyplugin/ai/survey?disease_id=1
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00000891/Merkblatt-AI_2016-11-25.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/geflpestschv/
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▪ Erhöhte Wachsamkeit für ein schnelles Erkennen von Verdachtsfällen bei Geflügel und unverzügliche 

Einleitung der diagnostischen Abklärung hinsichtlich HPAIV 

▪ Intensivierung des passiven Wildvogelmonitorings mit Schwerpunkt auf Wasser- und Greifvögeln (z.B. 

Totvogelbeprobungen) sowie die Meldung verendeter oder kranker Wildvögel an die zuständige Veteri-

närbehörde 

▪ Untersuchung von Umweltproben (z.B. Kotbeprobungen an Wasservogelsammelplätzen) 

▪ Kein Kontakt von Jägern, die mit Federwild in Berührung gekommen sind, zu Geflügel  

▪ Einhaltung von Hygiene- und Quarantänemaßnahmen bei Kontakt mit Wildvögeln oder mit Material, das 

mit diesen Vögeln in Kontakt gekommen ist. Vermeidung des direkten Kontakts von Personen und Hau-

stieren zu toten oder kranken Wildvögeln 

▪ Überprüfung der Durchführbarkeit der in den Krisenplänen für den Seuchenfall vorgesehenen Maßnah-

men und Aktualisierung der Pläne, soweit erforderlich. 

 

 

Greifswald-Insel Riems, den 05.05.2020 

 

Professor Dr. Dr. h. c. Thomas C. Mettenleiter 

Präsident und Professor 
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Abkürzungen  
 
ADNS  Animal Disease Notification System (Tierseuchenbenachrichtigungssystem der EU) 

AGES  Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

AI-DB  Wildvogelmonitoring Datenbank des FLI 

DEFRA  Department for environment food and rural affairs 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control 

EFSA  European Food Safety Authority 

EG  Europäische Gemeinschaft 

EU  Europäische Union 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FLI  Friedrich-Loeffler-Institut 

HMUKLV Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft u. Verbraucherschutz,  

                        Referat V2B – „Tierische Nebenprodukte, Tierarzneimittel, Tierärztliches Berufsrecht,  

                        Veterinärangelegenheiten beim grenzüberschreitenden Handelsverkehr“ 

HPAI   hochpathogene aviäre Influenza 

HPAIV  hochpathogenes aviäres Influenzavirus  

LPAI  niedrig (low) pathogene aviäre Influenza 

LPAIV  niedrig (low) pathogenes aviäres Influenzavirus 

OIE  Weltorganisation für Tiergesundheit (Office international des epizooties) 

TRACES  TRAde Control and Expert System 

TSN  TierSeuchenNachrichtensystem  

USA  United States of America 

USDA  U.S. Department of Agriculture 

WAHID  World Animal Health Information Database, OIE 

WHO  World Health Organization of the United Nations 
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